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VVOORRWWOORRTT  
 

Ber lin, den 1.3. 2004 
 
 
Mittels der vorliegenden Broschüre zieht das Anti-Diskriminierungsbüro eine Bilanz seiner 
Arbeit im zurückliegenden Jahr, dem achten Jahr seines Bestehens. An dieser Stelle daher ein 
herzliches Dankeschön an alle diejenigen Menschen, die unsere Arbeit, auf welche Art und 
Weise auch immer, in den letzten Monaten unterstützt haben. Das ADB als gemeinnütziger 
Verein erwirtschaftet keine eigenen Mittel, weswegen seine Tätigkeit von Mitgliedsbeiträgen, 
Spenden und öffentlichen Zuschüssen abhängig ist.  
 
Aus diesem Grund gilt unser besonderer Dank all denen, die uns mit Beiträgen und Spenden 
unterstützt haben, sowie dem Arbeitsamt Berlin-Nord und der SPI Consult GmbH als 
Einrichtung des Berliner Senats, ohne deren finanzielle Unterstützung das ADB seine Arbeit 
nicht hätte leisten können, und der Berliner Senatsverwaltung für Gesundheit und  Soziales, 
die es uns durch die gewährten Fördermittel ermöglicht hat, einen Deutschkurs für 
Asylbewerberinnen und Flüchtlingsfrauen im Rahmen eines Selbsthilfeprojekts auch in jahr 
2003 erfolgreich durchzuführen.   
 
Wir hoffen, dass uns diese tatkräftige Hilfe auch in kommenden Jahren nicht versagt bleiben 
wird, um auch weiterhin unsere selbst gesteckten Ziele und Aufgaben erfüllen zu können. 
 
 
 
 
Reza Rassouli 
für den  Vorstand 
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11..  SSEELL BBSSTTDDAARRSSTTEELL LL UUNNGG 
 

as Anti-Diskriminierungsbüro Berlin e.V.(ADB) wurde am 1.Juni 1995 gegründet. Seine 
Mitglieder und UnterstützerInnen haben es sich zum Ziel gesetzt, mit Mut, Phantasie 

und Zivilcourage gegen jede Form von Diskriminierung, ob diese nun sexistische, 
nationalistische und/oder rassistische Züge hat, vorzugehen. Mit unserer Arbeit wollen wir 
dazu beitragen, dass Diskriminierungen aufgezeigt und abgebaut werden. Gleichberechtigung 
ist für uns kein bloßes Schlagwort, sondern wir engagieren uns seit nunmehr fast 9 Jahren 
gegen Ungleichbehandlungen und gegen hierarchische Herrschaftsstrukturen, die 
Diskriminierungen  ermöglichen. Dies macht eine kontinuierliche Arbeit nötig.  
 
Hauptschwerpunkte der Arbeit des ADB sind die Beratungen für von Diskriminierung 
betroffene Menschen. Dabei verfolgen wir mehrere Ansätze: Vermittlung und Mediation, 
indem Kontakte und gewaltfreie Auseinandersetzungen zwischen Betroffenen und 
Diskriminierten initiiert bzw. gefördert werden. Eine gesellschaftliche Demokratisierung, 
indem diskriminierende Strukturen aufgezeigt, problematisiert und soweit es möglich ist 
verändert werden. Sensibilisierung von Gesellschaft und Einzelindividuen, indem Vorurteile 
und Vorbehalte thematisiert und abgebaut werden.    
 
Die inhaltlichen Schwerpunkte der Beratungen ergeben sich aus den individuellen 
Bedürfnissen der Betroffenen, wobei diese natürlich von den gesellschaftlichen Diskursen und 
Strukturen abhängig sind. Der Focus der Antidiskriminierungsarbeit des ADB liegt auf der 
Situation von Flüchtlingen und MigrantInnen, wobei wir hier anmerken wollen, dass es sich 
hierbei keinesfalls um einen homogenen Personenkreis handelt. Die Probleme und Anliegen, 
mit denen sich Betroffene an das ADB wenden, sind ebenso heterogen wie die Menschen 
selbst, was die Arbeit nicht gerade vereinfacht. Dass sich vor allem Flüchtlinge und 
MigrantInnen an das ADB wenden, hängt damit zusammen, dass diese Gruppe verstärkt von 
(Mehrfach-)Diskriminierungen betroffen ist. Insgesamt werden aktuelle Probleme und 
Fragestellungen aufgegriffen, insbesondere solche, die  Auseinandersetzungen über einen 
Umgang mit Minderheiten in der Bundesrepublik Deutschland betreffen. Zu spezifischen 
Themen, wie z.B. die Abschiebehaft oder das geforderte bundesdeutsche Antidiskrimi-
nierungsgesetz, gehen wir mit Presseerklärungen, Soli- und Diskussionsveranstaltungen an 
die Öffentlichkeit. 
 
Im ADB arbeiten derzeit drei hauptamtliche Mitarbeiterinnen mit befristeten Stellen. 
Unterstützt von einer größeren Anzahl ehrenamtlich tätiger Personen,  kümmern sie sich um 
die Beratungen, Informationen, Korrespondenzen, Pressekontakte usw. Zudem gibt es einen 
Zivildienstleistenden, dessen primäre Aufgabe die Betreuung und Begleitung von Hilfe-
suchenden ist. 
 
Neben der Information über unsere Arbeit in dieser Broschüre ist uns ein weiteres Anliegen 
zu zeigen, dass Veränderungen nicht nur notwendig, sondern auch möglich sind. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D 



 7 

22..    RRAASSSSIISSMMUUSS  UUNNDD  RRAASSSSIISSTTIISSCCHHEE  DDII SSKK RRII MMII NNII EERRUUNNGGEENN  
 
2.1. Begr iffserklärung Rassismus 
 

er Begriff Rassismus wird heute im politischen, im wissenschaftlichen, aber auch im 
Alltagsbereich benutzt. Entwickelt wurde er zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Friedrich 

Hertz verfasste mehrere kritische Schriften über das Phänomen Rassismus und Magnus 
Hirschfeld veröffentlichte 1938 in Großbritannien ein Buch mit dem Titel „Racism“. Beide 
Autoren kritisierten die zu ihrer Zeit in Europa als wissenschaftlich geltenden 
Rassenkonstruktionen. Rassismus als europäisches Phänomen gibt es jedoch schon seit dem 
15. Jahrhundert. Zum einen begann 1492 mit der Eroberung Amerikas die europäische 
Kolonisation. Zum anderen wurde im gleichen Jahr die Reconquista, die mit der Vertreibung 
der Mauren aus Grenada begonnen hatte, „ vervollständigt“ , indem Juden vor die Wahl gestellt 
wurden, sich entweder taufen zu lassen, oder das Land verlassen zu müssen. Die darauf 
folgende Inquisition diente dann u.a. dazu, eine Einheit als „homogene Nation“  
herbeizuführen.  
 
Dass Rassenkonstruktionen dann im 18. und 19. Jahrhundert unter den Deckmantel der 
Wissenschaft gestellt wurden, kann als einschneidendes Ereignis bezeichnet werden, da die 
Rassenkonstruktionen nun nicht mehr nur als „wahr“  galten, sondern auch die vielfältigsten 
empirischen Untersuchungen vorgenommen wurden, mit denen diese „Wahrheiten“  bewiesen 
werden sollten. Obwohl inzwischen allgemein anerkannt ist, dass es keine „Menschenrassen“  
gibt, bezieht sich der Begriff Rassismus weiterhin auf die Konstruktion von 
Menschengruppen zu „Rassen“, „Ethnien“ oder „Kulturen“ .  
 
Insbesondere in der Bundesrepublik Deutschland ist das Thema Rassismus aufgrund des 
Deutschen Nationalsozialismus mit Tabus belegt. So wird Rassismus oft als 
Rechtsextremismus oder als „Fremdenfeindlichkeit“  beschrieben. Beides sind Umdeutungen, 
mit denen zum einen von den bestehenden rassistischen Kontinuitäten zwischen 
Kolonialismus, Nationalsozialismus und heutigem Rassismus abgelenkt wird. Zum anderen 
dienen diese Umdeutungen dazu, die strukturelle Seite des Rassismus auszublenden. In den 
Theorien über den so genannten Rechtsextremismus wird oft davon ausgegangen, dass es sich 
beim Rassismus um ein Randgruppenphänomen handelt. Auf diese Weise wird der Rassismus 
an einzelne Gruppen delegiert, die gesellschaftliche „Mitte“  erscheint dagegen als 
antirassistisch. Dass Rassismus nicht auf ein Problem von Randgruppen reduziert werden 
kann, ist u.a. an den antisemitischen Äußerungen verschiedener Politiker zu erkennen.  
 
Darüber hinaus wird im Zusammenhang mit Theorien über Rechtsextremismus oft behauptet, 
Extremisten könnten nur durch einen „starken Staat“  oder eine „wehrhafte Demokratie“  
bekämpft werden. Die Verstärkung von Sicherheitsmaßnahmen, z.B. vielseitige 
Überwachungsmaßnahmen, werden so zu Notwendigkeiten erklärt, obwohl sie den 
demokratischen Grundrechten widersprechen. Letztlich wird also die Bevölkerung stärker 
kontrolliert, an den rassistischen Strukturen der Gesellschaft wird sich damit nichts ändern.  
Im Gegensatz zu diesem vereinfachenden Erklärungsansatz schreibt z.B. Susanne Kappeler: 
„Krieg bricht nicht plötzlich in einer friedfertigen Gesellschaft aus, sexuelle Gewalt ist nicht 
die Störung ansonsten gleichberechtigter Geschlechterbeziehungen. Rassistische Attentate 
schießen nicht wie Blitze aus einem heiteren nicht-rassistischen Himmel, und die sexuelle 
Ausbeutung von Kindern ist nicht ein einsames Problem in einer sonst kindergerechten Welt. 
Die Gewalt, und vor allem der Wille zur Gewalt in unserem alltäglichsten Denken, ist die 
ideelle Vorbereitung, die ideologische Aufrüstung und die intellektuelle Mobilisierung, die 
den ‚Ausbruch‘  von Krieg, von sexueller Gewalt, von rassistischen Attentaten, von Mord, 

D 
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Totschlag und Zerstörung erst möglich machen“  (dies. in „Der Wille zur Gewalt. Politik des 
persönlichen Verhaltens“ , 1994, S. 16). Die Gewalt, insbesondere die rassistische Gewalt, ist 
also kein Problem von einzelnen Jugendlichen oder „Randgruppen“ , sondern ein Bestandteil 
der bundesdeutschen Gesellschaft. 
 
Auch die Umdeutung von Rassismus in „Fremdenfeindlichkeit“  führt letztlich dazu, dass der 
strukturelle Rassismus aus dem Blick gerät. Mit diesem Begriff wird Rassismus auf ein 
individuelles sozio-psychologisches Phänomen reduziert. Das Wort „Feindlichkeit“  
suggeriert, es handle sich um ein rein psychologisches Problem, bei dem die Lösung des 
Problems in der Umkehrung, also in der „Ausländerfreundlichkeit“  liegen würde. Zum einen 
steckt darin ein Paternalismus, der ebenfalls rassistisch sein kann, und zum anderen wird das 
Problem einseitig auf die Gefühlsebene reduziert. Die Zusammenhänge zwischen den 
Privilegien der dominanten Mehrheit und den rassistischen Ausgrenzungen von Minderheiten 
werden ignoriert, obwohl die privilegierte Gruppe strukturell vom Rassismus profitiert. 
Darüber hinaus wird rassistisches Verhalten auf diese Weise als „natürlich“  biologisiert. 
Rassistische TäterInnen werden zu Opfern ihrer „natürlichen Fremdenangst“  erklärt und es 
wird der Eindruck erweckt, es handle sich bei der rassistischen Gewalt zwar um eine 
übersteigerte, aber doch um eine „natürliche“  Reaktion auf zu viele „Fremde“  im „eigenen 
Land“ .   
 
Dass solche Umdeutungen weit in den wissenschaftlichen und öffentlichen Diskursen 
verbreitet sind, bedeutet demnach nicht, dass es in der Bundesrepublik Deutschland keinen 
Rassismus gibt, sondern dass die bestehenden rassistischen Herrschaftsverhältnisse nicht als 
solche gedeutet werden. An dieser Stelle möchten wir außerdem darauf aufmerksam machen, 
dass der Begriff der „Rasse“ leider noch immer permanent reproduziert wird, obwohl es, wie 
schon angeführt, keine „menschlichen Rassen“  gibt. Diese begriffliche Umschreibung ist 
nicht nur irreführend, sondern sie steht für ein hierarchisierendes Menschenbild. Da 
Benennungen eine performative Wirkung entfalten, indem sie Realitäten konstituieren und 
reproduzieren, sind wir der Auffassung, dass der Begriff nur wenn es unumgänglich ist 
benutzt werden sollte. Um zu verdeutlichen, dass es sich bei den Rassenvorstellungen um 
Konstruktionen handelt, sollte der Begriff unbedingt in Anführungszeichen gesetzt werden. 
Grundlegend ist also festzuhalten, dass Rassismus mehr als die Annahme, es gäbe 
„menschliche Rassen“ , umfasst.  
 
Rassismus wird heute überwiegend als ein Macht-Wissens-Komplex definiert, in dem 
Menschen anhand von biologischen, somatischen oder kulturellen Merkmalen zu Gruppen 
zusammengefasst und als „anders“  angenommen werden. Den so als „anders“  Klassifizierten 
wird damit ein spezifisches biologisches und/oder kulturelles Profil zugewiesen, das als wenig 
oder gar nicht veränderbar angenommen wird. Die auf diese Weise naturalisierten 
Differenzen werden dann als Begründung für Ungleichbehandlungen herangezogen. Robert 
Miles bezeichnet diese Konstruktionsprozesse deshalb auch als Biologisierungen von 
oberflächlichen Differenzen.  
 
Von Bedeutung ist dabei, dass es sich bei der Konstruktion der Gruppen um einen einseitigen 
Prozess handelt, bei dem von einem Subjektstatus aus Menschen objektiviert werden. Selbst 
wenn keine expliziten Hierarchisierungen vorgenommen werden, ist der Prozess nicht 
wertfrei. Die „Objektivität“  ist perspektivisch, weil sich in ihr die parteiliche Weltsicht der 
übergeordneten Gruppe widerspiegelt. Auch die Subjekte konstruieren sich als homogene und 
meist als „überlegene“  Gruppe. Die rassistischen Kriterien der Verortung folgen dabei immer 
dualistischen Zuschreibungen. In diesem Dualismus wird die „Zugehörigkeit“  der als „eigen“  
angenommenen Gruppe ebenso definiert wie das angebliche „Fremdsein“  der „Anderen“.  
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Obwohl es verschiedene Konstruktionen von „Anderen“  gibt, bleibt die dichotome 
Grundstruktur von „Wir“  und den „Anderen“  gleich. Auch wenn heute an die Stelle der 
klassischen „Rassenvorstellungen“  des 19. und 20. Jahrhunderts miteinander verbundene 
Konzepte von „Ethnie“  und „Kultur“  getreten sind, ändert dies also nichts an der Qualität des 
Konstruktionsprozesses. Es hängt jeweils von den konkreten Bedingungen ab, welche 
Gruppen als „anders“  konstruiert werden. Dabei hat die angenommene „Andersartigkeit“  
weniger mit den Ausgegrenzten zu tun, sondern sie ist Ausdruck der Legitimationsstrategien 
der dominanten, ausgrenzenden Gruppen. Brigitte Kossek macht in diesem Zusammenhang 
darauf aufmerksam, dass auch die „Fremdheit“  der Juden durch die Nationalsozialisten erst 
konstituiert werden musste, bevor sie dann als „Andere“  ausgeschlossen bzw. ihnen 
grundlegende Rechte vorenthalten wurden. Die mangelnde Erkennbarkeit der angenommenen 
„Andersartigkeit“  wiederum wurde speziell den Juden dann auch noch als besondere 
„Heimtücke“ angelastet (vgl. dies. in „Gegen-Rassismen. Ein Überblick über die 
gegenwärtige Diskussion“ , 1998, S. 11). 
 
Rassismus kann also als ein Prozess der Grenzziehung beschrieben werden, der mit 
Ausgrenzung und/oder Abwertung einhergeht. Die Grenzziehung wird aber nicht nur dazu 
benutzt, den als „anders“  Kategorisierten bestimmte Rechte vorzuenthalten, sie dient der 
dominanten Gruppe außerdem dazu, ihre Privilegien abzusichern. Ute Osterkamp schreibt 
deshalb: „Gegenpol zum Rassismus ist nicht Antirassismus, die Bekämpfung der sogenannten 
Rassisten, sondern Solidarität mit den jeweils Ausgegrenzten bzw. die Resistenz gegenüber 
allen möglichen Ausgrenzungstendenzen. Der Verweis auf die gesellschaftlichen 
Bedingungen individuellen Handelns ist immer auch ein Verweis auf die eigene 
Mitverantwortung an diesen, nimmt einem also die Möglichkeit, das Problem des Rassismus 
nur als eins der jeweils anderen zu definieren“  (dies. in „Rassismus als Selbstentmächtigung“ , 
1996, S. 184). 
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2.2. Diskr iminierung                                                                                                                                                                                                                           
 
Als Diskriminierung im weitesten Sinne kann die ungleiche Behandlung von Menschen 
aufgrund bestimmter äußerer Merkmale (z.B. Hautfarbe, angenommene Herkunft, 
zugewiesene Geschlechtszugehörigkeit) und/oder innerer Werthaltungen (z.B. sexuelle 
Orientierung, Religionszugehörigkeit) bezeichnet werden. Eine soziale Diskriminierung 
bedeutet demnach, eine Person als Angehörige/n einer sozialen Kategorie zu behandeln 
und/oder negativ zu bewerten. Über eine generalisierende Kategorie, wie beispielsweise die 
der „Asylbewerberin“  wird auf das Individuum Bezug genommen, welches dann nicht mehr 
als Mensch mit verschiedenen Interessen und Verhaltensweisen betrachtet wird, sondern auf 
einen „Prototyp“  festgelegt wird. Die Diskriminierung bedeutet also nicht nur eine Abwertung 
der Person, sie richtet sich vor allem auch gegen deren soziale Identität.  
 
Da sich an das Antidiskriminierungsbüro vor allem Menschen wenden, die aufgrund von 
ethnischen und/oder kulturellen Zuschreibungen diskriminiert werden, konzentrieren sich die 
MitarbeiterInnen des ADB bei ihrer Arbeit insbesondere auf den Bereich der rassistischen 
Diskriminierung. Als rassistische Diskriminierung gilt in Artikel 1 des UNO-
Menschenrechtsübereinkommens zur Beseitigung der rassistischen Diskriminierung: „ ... jede 
Unterscheidung, Ausnahme, Beschränkung oder Bevorzugung aufgrund der Rasse, Hautfarbe, 
Herkunft, der nationalen oder ethnischen Abstammung, die das Ziel haben oder dazu führen, 
die Anerkennung, Wahrnehmung, oder Ausübung der Menschenrechte und Grundfreiheiten 
auf gleicher Grundlage auf politischem, ökonomischem, sozialem, kulturellem oder einem 
anderen Gebiet des gesellschaftlichen Lebens zunichte zu machen oder zu beeinträchtigen“ . 
   
Auch innerhalb der Europäischen Union ist fest geschrieben, dass die Gleichheit vor dem 
Gesetz und der Schutz aller Menschen vor Diskriminierungen allgemeine Menschenrechte 
sind. Nach den Richtlinien 2000/43/EG des Rates liegt eine unmittelbare rassistische 
Diskriminierung vor, „wenn eine Person aufgrund ihrer Rasse oder ethnischen Herkunft in 
einer vergleichbaren Situation eine weniger günstige Behandlung als eine andere Person 
erfährt, erfahren hat oder erfahren würde“ . Das Europäische Parlament hat dementsprechend 
eine Reihe von Entschließungen und Richtlinien zur Bekämpfung von Rassismus in der 
Europäischen Union angenommen. Dazu gehört auch die Forderung nach der Verabschiedung 
von Antidiskriminierungsgesetzen in den Ländern der Europäischen Union.  
 
Inzwischen ist die Bundesrepublik Deutschland der einzige EU-Staat, der noch kein 
Antidiskriminierungsgesetz erarbeitet und verabschiedet hat, obwohl von verschiedenen 
NGO’s, u.a. das Antidiskriminierungsbüro Berlin, immer wieder auf die Notwendigkeit eines 
solchen hingewiesen wird.   
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2.2.1. Strukturelle rassistische Diskr iminierungen  
 
Die strukturelle rassistische Diskriminierung wird vor allem in Gesetzen und Verordnungen 
deutlich, die nur für BürgerInnen ohne deutsche Staatsangehörigkeit gelten, wie z.B. das 
„Ausländergesetz“ , das „Asylbewerberleistungsgesetz“  oder die Aufenthaltsregelungen. Im 
„Asylbewerberleistungsgesetz“  ist beispielsweise von staatlicher Seite aus festgelegt, dass 
einige Menschen weniger Leistungen als andere erhalten. Durch Sonderregelungen in den 
Bereichen der Schul- und Ausbildungsförderung, der beruflichen Bildung, des Erziehungs- 
und Kindergeldes und der Jugendhilfe sind die Leistungen ebenfalls eingeschränkt. Auch in 
anderen Rechtsbereichen wie z.B. dem Eherecht sind Elemente struktureller Diskriminierung 
zu finden.     
 
Die so genannten „Deutschen Grundrechte“  sind also keine „Menschenrechte“  und gelten 
nicht für alle, die sich auf dem Territorium der Bundesrepublik Deutschland aufhalten. 
Entlang ethnischer und/oder nationaler Grenzen werden gesellschaftliche Gruppen 
unterschieden und ungleich behandelt. Menschen ohne deutsche Staatsbürgerschaft 
(insbesondere Menschen, die in Deutschland Asyl beantragt haben) werden Grundrechte wie 
Art. 12 GG über die Freiheit der Berufswahl und Berufsausübung und Art. 16 Abs. 2 GG über 
das Auslieferungsverbot verweigert.          
 
Als strukturelle Diskriminierung ist auch die Mehrfachbestrafung von MigrantInnen zu 
bezeichnen. Wenn MigrantInnen eine Straftat begehen, führt das in vielen Fällen über die 
ausgesprochene Strafe hinaus zum Verlust der Aufenthaltserlaubnis. Am stärksten von 
struktureller Diskriminierung sind jedoch die Menschen betroffen, die ohne legalen 
Aufenthaltsstatus in Deutschland leben. Von Bedeutung bei dieser Thematik ist, dass diese 
Ungleichbehandlung nicht „nur“  zur Ausgrenzung von „Nicht-dazugehörigen“  führt, sondern 
dass sie dazu dient, Ressourcen und Privilegien für die deutsche Mehrheitsbevölkerung zu 
sichern. Oft wird diese Seite in der Diskussion über rassistische Diskriminierungen 
ausgeblendet. In den öffentlichen Diskursen wird dagegen überwiegend ein Bild vermittelt, in 
dem MigrantInnen als diejenigen dargestellt werden, die den „Deutschen“ etwas wegnehmen 
würden. Dieses Bild muss unserer Auffassung nach unbedingt kritisch reflektiert werden, 
damit deutlich wird, dass die Privilegierung der deutschen Mehrheitsbevölkerung in einem 
direkten Bezug zu den rassistischen Ausgrenzungen von MigrantInnen zu sehen ist.     
 
 
Abschiebehaft 
 
Alle Menschen, die sich in Deutschland aufhalten möchten und keinen deutschen oder 
europäischen Pass besitzen, brauchen eine „Aufenthaltsgenehmigung“ . Wer dieses Dokument 
nicht besitzt, hält sich in Deutschland illegal und ohne Papiere auf und ist gesetzlich 
verpflichtet, das Land zu verlassen. Diese sogenannten Papierlosen werden von den Behörden 
mit allerhand Druckmitteln schikaniert, damit sie das Land „ freiwillig“  verlassen oder sich 
versteckt halten. Wer „zur Ausreise verpflichtet ist“ , aber Deutschland nicht verlassen kann 
oder will, wird dazu unter Androhung oder Einsatz von Gewalt gezwungen. Jedes Jahr 
werden über 50.000 Menschen vom Bundesgrenzschutz abgeschoben1. Zur Realisierung der 
„Ausreisepflicht“  sieht das deutsche Ausländergesetz ein spezielles Mittel vor, welches in 
Berlin besonders restriktiv eingesetzt wird: die Abschiebehaft. 
 

                                                           
1 www.abschiebehaft.de 
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Damit die Abschiebung – ein behördlicher Verwaltungsakt – leichter durchgeführt werden 
kann, ist es möglich, und leider oft auch Realität, diese Menschen vor der Abschiebung bis zu 
18 Monate festzuhalten. Die lange Inhaftierung verbringen sie in einem Gefängnis, obwohl 
sie keine Verbrechen begangen haben, die eine Haft rechtfertigen würden. Deutschlandweit 
werden jedes Jahr mehrere Tausend Menschen in der Abschiebehaft festgehalten.2 Einen 
Anspruch auf einen kostenlosen anwaltlichen Beistand haben Abschiebehäftlinge in 
Deutschland - trotz der erheblichen Rechtseinschränkung der Freiheitsberaubung - nicht, und 
kaum einer der Inhaftierten kann sich einen anwaltlichen Beistand leisten, der bei einer 
richterlichen Anhörung oder durch Haftbeschwerden vielleicht eine Freilassung erwirken 
könnte. Nicht  nur   illegal   eingereiste  Flüchtlinge  sind  von  dem  Freiheitsentzug bedroht,  
sondern auch Menschen, die schon viele Jahre in Deutschland leben und nun in das 
Herkunftsland „zurückkehren“  sollen (nachdem sich dort die Lage  - nach Meinung des 
Auswärtigen Amtes - „normalisiert“  hat und/oder ein Asylantrag abgelehnt wurde), können 
zur Sicherheit in Abschiebehaft gebracht werden. Es könnte ja sein, so wird regelmäßig 
argumentiert, dass er oder sie sich der Abschiebung andernfalls „entziehen“  würde. 
 
Auf der Grundlage eines einzigen Paragraphen im Ausländergesetz entscheidet das Gericht 
über die Inhaftierung: 
                    
                      § 57 Ausländergesetz: Abschiebungshaft 
                       "[…]  (2) Ein Ausländer ist zur Sicherung der Abschiebung 
                        auf richterliche Anordnung in Haft zu 
                        nehmen (Sicherungshaft), wenn 
                        1. der Ausländer auf Grund einer unerlaubten Einreise 
                        vollziehbar ausreisepflichtig ist, […]  
                        5. der begründete Verdacht besteht, dass er sich 
                        der Abschiebung entziehen will. 
                        […]  Die Sicherungshaft ist unzulässig, wenn feststeht,    
                        dass aus Gründen, die der Ausländer nicht 
                        zu vertreten hat, die Abschiebung nicht innerhalb  
                        der nächsten drei Monate durchgeführt werden kann. 
                        (3) Die Sicherungshaft kann bis zu sechs Monaten 
                        angeordnet werden. Sie kann in Fällen, in denen 
                        der Ausländer seine Abschiebung verhindert, um 
                        höchstens zwölf Monate verlängert werden. […]  
 
Die RichterInnen, beispielweise in Berlin, sehen diesen Verdacht in nahezu allen Fällen als 
begründet an. Für ihre Entscheidung brauchen sie nicht lange. In der Außenstelle des 
Amtsgerichts, die effizienterweise direkt in der Abschiebehaft untergebracht ist, werden in 
meist nur minutenlangen Anhörungen die immer gleichen Haftbeschlüsse ausgesprochen3. 
Dieses Fließbandverfahren kann nur schwer über den diskriminierenden Charakter dieser 
Prozedur hinwegtäuschen. Die Abschiebehäftlinge merken sehr bald, dass ihr Anliegen dort 
nicht geprüft wird. Für sie scheint Rechtsstaatlichkeit überhaupt nicht vorgesehen zu sein. 
 
Diese Tatsache bestätigt sich auch, wenn man die Haftumstände der „Abschiebeknäste“  ins 
Auge fasst. Nach den verschiedensten Erlebnisberichten der Betroffenen und Beobachtungen 
von Organisationen und Initiativen müssen die Umstände in den deutschen 
Abschiebehaftanstalten als menschenunwürdig und -verachtend, sowie als Teil von staatlicher 

                                                           
2 www.pro-asyl.de 
3 www.abschiebehaft.de 
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Diskriminierung bewertet werden: Hygienische Zustände von Zellen, Fluren und Toiletten 
sind oft mehr als mangelhaft. Hinzu kommt, dass die Insassen oft monatelang ohne 
medizinische Versorgung auskommen müssen, da oft für ärztliche Untersuchungen Anträge in 
deutscher Sprache gestellt werden müssen, was vielen MigrantInnen nicht möglich ist. Wenn 
es zu Behandlungen kommt, dann werden fast immer nur Symptome mit Schmerz- oder 
Beruhigungsmitteln und Psychopharmaka bekämpft, aber keine Krankheitsursachen 
berücksichtigt. Den begrenzten Hofgang (oft nur eine Stunde pro Tag) können viele Häftlinge 
auf Grund ihres körperlichen und psychischen Zustandes nicht wahrnehmen. Psychologische 
Betreuungen der oft durch die Erfahrungen im Herkunftsland, während der Flucht, im 
rassistischen deutschen Alltag oder in Abschiebehaft traumatisierten Menschen sind von 
staatlicher Seite völlig ausgeschlossen.  
 
Ohne Arbeits- und Beschäftigungsmöglichkeiten leiden die Menschen in Abschiebehaft unter 
starken Depressionen und Einsamkeit. Die Isolation wird beispielsweise in Berlin durch die 
außen und innen vergitterten Fenster und die Trennscheiben im Besucherraum perfektioniert.  
Flüchtlinge, die über ein wenig Geld verfügen, müssen das „Hotel“  Abschiebeknast selbst 
bezahlen. Ihnen wird bis auf einen geringen Restbetrag alles Geld abgenommen, um die 
Unterbringung, die Flugkosten sowie die Personalkosten der Ausländerbehörden begleichen 
zu können.4 Wenn es unter den Häftlingen verschiedenster Nationalitäten, die oft zu sechst in 
den Zellen eingepfercht sind, zu Streitereien kommt, dann wird dieses mit einer kompletten 
Isolationshaft sanktioniert (angeblich zum Selbstschutz): Die Arreststrafe in einer gesonderten 
Zelle beinhaltet tagelange Einsamkeit und  Kontaktsperre zu Mithäftlingen, sowie ein Lese-, 
Fernseh- und Rauchverbot. Vom Bürener Gefängnis wird berichtet, dass sich 
Abschiebehäftlinge während dieser Einzelhaft entkleiden müssen und in einem 
videoüberwachten Raum, nur mit einer Matratze und einer Toilettenanlage ausgestattet, 
eingesperrt werden.5     
 
Eine weitere inakzeptable Vorgehensweise ist die Inhaftierung von Kindern in Abschiebe-
gefängnissen. Der Abschiebehaftparagraph 57 des Ausländergesetzes regelt grundsätzlich 
nicht das Alter, ab wann Flüchtlinge inhaftiert werden dürfen. Dieses zu regeln bleibt damit 
den Innenministerien der Länder überlassen. In Nordrhein-Westfalen beträgt das Mindestalter 
16 Jahre, in Sachsen sogar 14 Jahre. Dieses ist ein eindeutiger Verstoß gegen die UN – 
Kinderrechtskonvention, die festlegt, dass Kinder und Jugendliche nur als ultima ratio 
inhaftiert werden dürfen: „ Nach Artikel 3 der Konvention ist bei allen Maßnahmen das 
Wohl des Kindes vorrangig zu berücksichtigen und nach Artikel 37 sollten Kinder 
grundsätzlich nicht in Haft genommen werden.“ 6 Das gelte für unbegleitete 
Flüchtlingskinder in besonderer Weise. Dennoch werden Kinder in Deutschland immer 
wieder in Abschiebehaft festgehalten, welches in den häufigsten Fällen fatale 
Folgeerscheinungen in Form von psychischen Problemen hervorruft. Beobachter berichteten 
oft von Kindern, die anfangs lebhaft und neugierig waren,  aber schon nach ein paar Tagen im 
Abschiebeknast entweder still und apathisch oder unruhig und aggressiv geworden sind7. 
 
Neben den strukturellen Diskriminierungen durch den Freiheitsentzug und die 
Haftbedingungen gibt es immer wieder Berichte und Klagen der Häftlinge und Beobachter 
über die Willkür, Schikanen, Beschimpfungen, Gewaltanwendungen bis hin zu 

                                                           
4 www.abschiebehaft.de 
5 www.abschiebehaft.de 
6 www.pro-asyl.de 
7 www.abschiebehaft.de 
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Foltermethoden der bewachenden Polizeibediensteten und des Sicherheitspersonals8. So 
erhielt auch das Anti-Diskriminierungsbüro Ende Oktober 2002 eine Art Hilferuf eines 
Inhaftierten, Hern P., der die menschenunwürdige Art der Behandlung im Abschiebeknast  
sowohl am eigenen Leib zu spüren bekommen hatte als auch Erzählungen von Mithäftlingen 
weitergeben wollte. Das ADB beantragte daraufhin, Herrn P. und seinen Mithäftling Herrn B. 
besuchen zu können, was auch von der Anstaltsleitung genehmigt wurde. Als nun zwei 
Mitarbeiter des ADB zum Abschiebegefängnis fuhren, um mit den beiden Gefangenen zu 
reden und sich ein unmittelbares Bild von den dortigen Bedingungen und Geschehnissen zu 
machen, wurden alle Befürchtungen darüber bestätigt. Die beiden Inhaftierten berichteten von 
unglaublichen Zuständen, unter denen die Häftlinge teilweise länger als ein halbes Jahr auf 
ihre Abschiebung warten mussten. Die medizinische Versorgung sei extrem unzureichend, 
Arztbesuche müssten mindestens eine Woche vorher angemeldet werden. 
 
Demzufolge war Herr P. auf einem Ohr taub, da eine Mittelohrentzündung zu spät 
diagnostiziert und zudem noch mit falschen Medikationen behandelt worden war. Die 
hygienischen Zustände in der Anstalt seien nicht zu tolerieren,  Zellen und Flure seien zum 
Teil schmutzig, die Toiletten in einem unzumutbaren Zustand, obwohl sie angeblich jeden 
Tag gereinigt würden. Mit dieser Begründung würden zumindest alle Häftlinge eines 
Zellentraktes in einen anderen Trakt gebracht. Bei diesem Anlass geschah es auch, dass Herr 
P. von einem der Beamten im Gefangenenbewachungsdienst beleidigt und misshandelt 
wurde. Als er zwecks Reinigung seiner Zelle in einen anderen Trakt gebracht werden sollte,  
fühlte er sich auf Grund von hohem Fieber und Schmerzen zu schwach dem nachzukommen, 
woraufhin er vom diensthabenden Beamten mit den Worten „Steh auf, du Arschloch !“  
angefahren wurde. Als er immer noch nicht Folge leistete, wurden ihm Handschellen 
angelegt, an denen er dann auf dem Fußboden durch die Flure und über mehrere Treppen in 
einen anderen Zellentrakt geschleift wurde.  Nach dem Ende der Reinigungsarbeiten wurde er 
auf dem gleichen Weg zurückgeschleift. In der Folge wurde dem verstörten Misshandelten 
noch nicht einmal ein Termin beim Gefängnisarzt eingeräumt, um seine geschwollenen 
Handgelenke zu behandeln.  
 
Ein anderer Häftling, Herr M., wurde wenige Tage vor dem Besuch der ADB-Mitarbeiter von 
mehreren Polizeiangestellten mit Handschellen gefesselt und brutal getreten, bis sein Arm wie 
leblos am Körper hing und er mit Hämatomen und Schürfwunden übersät war. 
 
Solche Misshandlungen scheinen keine Ausnahme zu sein im Abschiebegewahrsam Grünau.   
Und doch sind sie nur die Spitze des Eisbergs von alltäglichen Diskriminierungen und 
sadistischem Verhalten der Vollzugsbeamten. Auf die Bitte um Feuer zum Beispiel wird den 
Insassen häufig nur der Mittelfinger entgegengestreckt, oder das Feuerzeug wird vor den 
Gittern der Zelle im Kreis geschwenkt, gerade so, dass die Häftlinge es nicht erreichen 
können. Im Allgemeinen werden die Häftlinge völlig respektlos behandelt, werden anstelle 
von ihrem Namen bei ihrer Haftbuchnummer gerufen – Praktiken, die empfindlich an das 
dunkelste Kapitel deutscher Geschichte erinnern…    
 
All dies wurde dem ADB von den besagten zwei Inhaftierten berichtet und von anderen 
Häftlingen bestätigt, sowie der Wunsch geäußert, mit diesen Berichten an die  Öffentlichkeit 
zu gehen. Dies tat das ADB in Form von zwei Offenen Briefen an Innensenator E. Körting, in 
denen die Missstände beschrieben und dazu aufgefordert wurde, die Verantwortlichen zur 
Rechenschaft zu ziehen und die allgemeinen Haftbedingungen zu verbessern. Drei Monate 
lang blieben diese Briefe unbeantwortet. Im März 2003 kam dann ein Antwortschreiben der 

                                                           
8 www.berlinet/ari, www.flüchtlingsrat-berlin.de 
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Senatsverwaltung für Inneres, in dem behauptet wurde, die medizinische Versorgung im 
Abschiebegewahrsam sei zu jeder Zeit gewährleistet gewesen, auch im Falle jener Insassen, 
die sich an das ADB gewandt hatten. Zudem seien Ermittlungsverfahren gegen einige Beamte 
wegen der Vorwürfe der Misshandlungen eingeleitet worden. Das Problem daran war nur:  
Die Misshandelten waren schon längst abgeschoben worden,  einer von ihnen „zufällig“  kurz 
nachdem das ADB in seinen Offenen Briefen dessen Erfahrungen und Berichte geschildert 
hatte.  Folglich gab es keine Zeugen mehr für die Praktiken der Beamten, und die Verfahren 
wurden wenig später eingestellt.  
 
Die inhumanen Haftbedingungen, die diskriminierenden und inakzeptablen Verhaltensmuster 
des Personals, sowie eventuell schon vorher erlebte Traumatisierungen, besonders in der 
Addition, führen zu schweren psychischen Krankheiten wie Depressionen und Psychosen. 
Daraus resultieren wiederum Selbstverletzungen und Suizidversuche.  
Im Januar 2003 traten 70 der damaligen 308 Insassen der Haftanstalt in einen Hungerstreik, 
um sich gegen die inhumanen Haftbedingungen und zum Teil sadistische Behandlung seitens 
des Anstaltspersonals zu wehren. Der Protest der Gefangenen richtete sich gegen: 
 
- Lange Bearbeitungszeiten 
- Unverhältnismäßig lange Haftdauer 
- Ungenügende medizinische Versorgung 
- Schlechte Behandlung durch das Gefängnispersonal 
- Unzumutbarer Zustand der hygienischen Einrichtungen 
 
Mehrere Wochen dauerte dieser Hungerstreik, der damals auch die Presse für einige Zeit 
beschäftigte. Parallel dazu versuchten auch mehrere Häftlinge, sich selbst das Leben zu 
nehmen, was weitere Aufmerksamkeit auf die katastrophalen Zustände in der Abschiebehaft 
lenkte. Der Protestbrief der Inhaftierten  führte zu einer aggressiveren Behandlung durch das 
von ihnen kritisierte Wachpersonal. Unter den Gefangenen sind physisch und psychisch 
Kranke, Suizidgefährdete, Schwangere, Behinderte und Minderjährige, so dass das Leben in 
Gefangenschaft mit ungewisser Dauer, mangelnder medizinischer und fehlender 
psychologische Betreuung die Menschen zu psychischen Krisenreaktionen veranlasst. Die 
Erkenntnis, dass die Proteste zwar gehört wurden, für die Inhaftierten aber keine realen 
Verbesserungen brachten, nahm ihnen die letzte Hoffnung. Diese Ausweglosigkeit erklärt die 
höchste Zahl von Suizidversuchen und Selbstverletzungen, die in einem Zeitraum von vier 
Wochen in einem Abschiebegefängnis je bekannt geworden ist. Es gab über 20 
Selbstmordversuche und unzählige Selbstverletzungen. 
 
Erst infolge der weiter anhaltenden Proteste der Abschiebehäftlinge und des nicht 
nachlassenden öffentlichen Drucks, u.a. von seiten mehrerer NGOs, darunter das ADB, und 
des Berliner Flüchtlingsrates, kam der Senator für Inneres nicht umhin, Stellung  zu nehmen 
und einige sehr begrenzte Zusagen für Verbesserungen zu machen. Doch selbst diese 
minimalen Veränderungen, wie z.B. der Abbau der Innenvergitterung der Fenster und der 
Trennscheiben in Besucherräumen, wurden bisher, nach fast einem Jahr, nur in Ansätzen 
vorgenommen.  
 
Am Grundproblem der Abschiebehaft ändert sich weiterhin nichts. Nur ein  breiter 
gesellschaftlicher Protest könnte bewirken, dass nicht noch mehr unschuldige Menschen 
durch die illegale Institution Abschiebehaft mit ihren diskriminierenden und unmenschlichen 
Haftbedingungen in die Verzweiflung oder sogar den Tod getrieben werden.    
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Zuwanderungsgesetz und Asylbewerber leistungsgesetz 
 
Seitdem das Zuwanderungsgesetz im Jahr 2002 an verfassungsrechtlichen Fragen im 
Bundesrat gescheitert ist, wird das Thema Zuwanderung lebhaft diskutiert. Dennoch fehlt es 
der Diskussion an Trennschärfe. Wie der Name des Gesetzesentwurfes auch vermuten lässt, 
verbinden viele damit eine neue Zuwanderungsflut. Setzt man sich aber mit dem 
umfangreichen Gesamtentwurf etwas näher auseinander, gewinnt man eher einen 
gegenteiligen Eindruck. Vielmehr werden die aktuellen Bestimmungen des Ausländergesetzes 
weiter verschärft. Selbst die Einbringung einiger weniger positiver Punkte kann man nicht als 
wirklichen menschenrechtlichen Fortschritt bezeichnen, da damit lediglich die 
Mindestanforderungen der Genfer Flüchtlingskonvention erfüllt werden. 
 
Entgegen dem Eindruck, der gern in der Öffentlichkeit vermittelt wird, ist die Situation für 
MigrantInnen in Deutschland schon jetzt sehr schwierig. Seit das Asylbewerber-
leistungsgesetz 1993 in Kraft getreten ist, werden Flüchtlinge, die hier Zuflucht suchen, wie 
Menschen zweiter Klasse behandelt. Wie Pro Asyl es auf den Punkt bringt steht das Gesetz 
„ für soziale Entrechtung und entwürdigende Behandlung.“  So wurden die von diesem Gesetz 
betroffenen Personen nicht nur aus der Sozialhilfe herausgenommen und mit niedrigeren 
Leistungen abgespeist. Um den Menschen das Leben zusätzlich zu erschweren, werden diese 
Leistungen zudem nicht in Form von Bargeld, sondern vorzugsweise als Sachleistungen 
„ausgezahlt“ . Außerdem sind die Leistungen an Bedingungen geknüpft und können daher 
auch gekürzt oder ganz gestrichen werden. Das Anti-Diskriminierungsbüro erachtet dieses 
Gesetz daher als Verstoß gegen die Menschenwürde und das Recht auf Selbstbestimmung. 
Das Zuwanderungsgesetz schafft in dieser Hinsicht auch keine Verbesserungen. Genaueres 
hierzu kann dem folgenden Gespräch mit Georg Classen vom Flüchtlingsrat Berlin 
entnommen werden. 
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Interview mit Georg Classen (  Flüchtlingsrat Ber lin) 
zu institutioneller  Diskr iminierung in Deutschland: 
 
Was ist der Unterschied zwischen Asyl- und Ausländergesetz und was beinhaltet das 
Zuwanderungsgesetz? 
Es gibt ein Asylverfahrensgesetz und es gibt das Asylrecht im Grundgesetz; das 
Asylverfahrensgesetz regelt die Details. Das Ausländergesetz beinhaltet alles, was die 
Einreise, den Aufenthalt und die Abschiebung von Ausländern regelt. Das 
Zuwanderungsgesetz ist ein Artikelgesetz, mit dem das gesamte Ausländer- und Asylrecht 
neu geregelt wird. Das Ausländergesetz soll dann Aufenthaltsgesetz heißen, enthält aber viele 
Paragraphen des jetzigen Gesetzes. Neben diesen beiden Gesetzen verfasst das 
Zuwanderungsgesetz außerdem  das Aufenthaltsrecht für die EU-Angehörigen völlig neu.  
 
Warum hat man sich dafür entschieden,  ein Zuwanderungsgesetz zu verfassen? 
Die Entstehungsgeschichte fing an mit der IT Debatte, wo man im bestehenden Recht neue 
Zuwanderungsmöglichkeiten geschaffen hat. Dann hat man eine Zuwanderungskommission 
eingesetzt, die hat Vorschläge gemacht zu Änderungen des Ausländer- und Asylrechts, und 
dann hat das Bundesinnenministerium eine Gesetzesvorlage gemacht.  
 
 
Welche Ziele werden mit dem Zuwanderungsgesetz verfolgt? 
Viele Paragraphen sind wörtlich aus dem alten Recht übernommen, wie der Paragraph zur 
Abschiebehaft, da wird überhaupt nichts geändert.  
Was neu ist, sind bestimmte Möglichkeiten der Arbeitskräftezuwanderung. Aber 
schlussendlich gibt das Aufenthaltsgesetz nur den Rahmen vor. Um dies in die Tat 
umzusetzen, ist aber noch der Erlass von Rechtsverordnungen nötig; was bis jetzt nicht 
passiert ist. Von daher bleibt sowieso völlig offen, ob mit dem Zuwanderungsgesetz ein 
Ausländer mehr als bisher kommen kann, oder eher vielmehr viele weniger. 
Während des Wahlkampfes hat die SPD eine Wahlinfo und eine Wurfsendung an alle 
Haushalte veröffentlicht,  in der ganz klar die Aussage enthalten ist, dass das Zuwanderungs-
gesetz nicht mehr sondern weniger Zuwanderung ermöglichen wird als bisher. während in der 
Öffentlichkeit im Allgemeinen vom Bund der Eindruck erweckt wird,  künftig solle es mehr 
Zuwanderung geben, und das Zuwanderungsrecht liberalisiert werden. 
Meines Erachtens werden durch das Zuwanderungsgesetz nicht mehr kommen und wenn man 
es denn wollte, wie die IT Regelung zeigt, wäre dies auch auf Basis des geltenden Rechts 
möglich. 
Abgesehen davon könnte man einzelne Veränderungen im geltenden Recht auch ohne die 
Zustimmung des Bundesrates vornehmen, wie etwa mit dem eigenständigen Aufenthaltsrecht 
für Frauen oder für Ehepartner bereits geschehen. Neunzig Prozent des gesamten Gesetzes 
sind nicht zustimmungspflichtig, wie z.B. auch die Punkte der geschlechtsspezifischen und 
nicht-staatlichen Verfolgung, und Rot/Grün hätte es ohne weiteres alleine machen können. 
 
Wie sieht die jetzige Fassung des Zuwanderungsgesetzes nach der Bearbeitung durch den   
Vermittlungsausschuss aus? 
Wir kennen die Ergebnisse des Vermittlungsausschusses nicht. Wir kennen nur die 
Forderungen von der CDU, und die fordert Streichung nicht-staatlicher geschlechts-
spezifischer Verfolgung, der Härtefallkommission und bestimmter Formen der Zuwanderung 
von Arbeitskräften. Sie fordern außerdem die Verlängerung der Abschiebehaft auf 3 Jahre 
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und viele weitere Verschärfungen wie z.B. die Streichung des Paragraphen 2 des  
Asylbewerberleistungsgesetzes. 
 
Gibt es denn überhaupt Klauseln in diesem Gesetz, die die Zuwanderung explizit 
begünstigen? 
Na Was heißt begünstigen? Es gibt die Härtefallregelung, die gesetzlich verankert werden soll 
und der Familiennachzug von Konfessionsflüchtlingen soll im Wesentlichen verbessert 
werden. Das sind eigentlich die entscheidenden Verbesserungen. Im Gegenzug wird aber 
nicht nur das Flüchtlingsrecht erheblich verschärft, sondern auch im Aufenthaltsrecht für die 
MigrantInnen, die keine Flüchtlinge sind, erhebliche Verschärfungen eingeführt, das heißt der 
befristete Aufenthalt wird zum Normalfall und die unbefristete Aufenthaltsgenehmigung wird 
so schwer erreichbar sein wie derzeit die Einbürgerung, und von daher werden Ausländer 
eigentlich ständig in einem unsicheren Aufenthalt gehalten. 
Es gibt großzügige Übergangsregelungen, aber im Prinzip ist das die Rückkehr zum 
Rotationsprinzip der 50er Jahre, das heißt wenn einer arbeitslos wird, können wir ihn auch 
nach 20 Jahren wieder rausschmeißen. Das ist so ein bisschen die Idee, die dahinter steckt. 
Das hat aber keiner so richtig gemerkt. Es fehlt hier die öffentliche Debatte, weil auch die 
Migrantenverbände sich hier nicht äußern oder eben damit zufrieden sind, dass der Aufenthalt 
derjenigen, die schon hier sind, gesichert wird. 
 
 
 
Was wären Ihre Verbesserungsvorschläge für dieses Gesetz? 
Schwierig. Es gibt z.B. das Modell der offenen Grenzen, dass man generell Freizügigkeit 
haben will, wie wir sie etwa in der EU schon weitgehend haben. 
Wichtige Punkte für uns sind die Abschaffung der Abschiebehaft und die sozialrechtliche 
Gleichstellung von Ausländern und Flüchtlingen. Vielfach dient der Aufenthaltstitel ja nur 
dazu, den Zugang zu sozialrechtlichen Mitteln zu erschweren und eine Abschiebung zu 
ermöglichen. 
Das Recht auf Arbeit ist für uns ganz zentral. Dieses Gesetz versucht aber genau das zu 
verhindern. Außerdem fordern wir ein Recht auf Kindergeld, und dass Familienleistungen für 
alle in gleicher Weise sichergestellt werden. 
Wir hätten auch nichts gegen ein Recht auf Sprachkurse. Wobei das unseres Erachtens nichts 
im Ausländerrecht zu suchen hat.  
Hier  fehlt es vor allem am Angebot. Es ist ja auch eine öffentliche Debatte, die völlig pervers 
läuft; dass die Ausländer angeblich kein deutsch lernen wollen. Aber wir haben viele, die 
geklagt haben auf einen Deutschkurs und bis zum Bundessozialgericht durch alle Instanzen 
verloren haben. 
Also im Prinzip wäre ein Anti-diskriminierungsgesetz nötig, damit ich mich gegen 
Diskriminierung wehren kann, und dass ich auch als Ausländer Arzt werden darf. Heutzutage 
steht noch im rot/grünen Therapeutengesetz von 1998 drin, dass ein Psychotherapeut  
Deutscher sein muss und auch der Arzt und der Schornsteinfeger muss deutsch sein. Das ist 
eine Gesetzgebung, die im Kern aus 1935 stammt, und die wurde seitdem hier fortgeführt. 
Über solche Dinge müsste man reden. 
 
Würde das Antidiskriminierungsgesetz Auswirkungen  auf das Zuwanderungsgesetz 
haben? 
Kommt darauf an was drin steht. So wie sich das die Koalition im Moment vorstellt, regelt 
das Gesetz vor allem zivilgesetzliche Bereiche, Das ist auch wichtig, aber ich denke auch der 
Zugang zu Beruf und vor allem auch die strukturelle Diskriminierung, also der Zugang zu 
sozialen Leistungen, ist natürlich entscheidend. Der Zugang zu Arbeit und Ausbildung, 
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Bafög. Viele ausländische Jugendliche haben keinen Baföganspruch, und wenn sie ihr 
Hochschulstudium aufnehmen oder eine Lehre, dann wird ihnen, wenn ihre Eltern arbeitslos 
sind, die Sozialhilfe gestrichen. Das Sozialamt sagt ihnen: Geh Kisten schleppen. So ist die 
gesetzliche Regelung. 
 
Das Asylbewerberleistungsgesetz regelt Ansprüche für Flüchtlinge. 
Müsste man nicht dieses Gesetz verbessern, anstatt ein neues Gesetz zu schaffen? 
Das Zuwanderungsgesetz ist ja auch kein neues Gesetz in dem Sinne. Es ändert bestehende 
Gesetze. Es ersetzt das Ausländergesetz, recycelt aber viele Paragraphen. Ein Paragraph 
ändert auch das Asylbewerberleistungsgesetz, hier werden einige Gruppen in der Beihilfe 
heruntergestuft und werden dann auch unter das Asylbewerberleistungsgesetz fallen. 
Zum Asylbewerberleistungsgesetz haben wir eine klare Forderung: Abschaffung, weil es hier 
zwei Sorten von Sozialhilfe gibt, die medizinische Versorgung einschränkt und damit teurer 
macht, weil es im Ergebnis Krankheiten verschleppt und die Versorgung mit Lebensmitteln 
teuer macht, weil die Leute nicht selber einkaufen, sondern das Essen ihnen im Karton ins 
Haus gebracht wird, weil man ihnen kein Geld gibt, damit sie selber zu Aldi gehen dürfen. 
Außerdem verbietet man ihnen das selbstständige Wohnen.  
 
Kann man also sagen,  dass der Staat es sich viel kosten lässt durch zentrale Unterbringung 
Chipkarten, Gutscheine und Essenpakete den Flüchtlingen hier das Leben so schwer wie 
möglich zu machen, damit sie ausreisen? 
Ja,  und natürlich auch durch Arbeitsverbote. Flüchtlinge wollen natürlich lieber für ihren 
Lebensunterhalt arbeiten, als zum Sozialamt zu gehen. Dass sie zum Sozialamt geschickt 
werden, obwohl sie arbeiten können und auch wollen, ist ein klarer Angriff auf ihre Würde. 
Und ich denke, schlussendlich, das können wir von Flüchtlingen auch erwarten, wenn wir sie 
aufnehmen, wenn sie gesund sind, oder bzw. körperlich auch dazu in der Lage, dass sie dann 
auch arbeiten gehen. 
 
Also der einzige Grund ist,  ihnen das Leben so schwer wie möglich zu machen? 
Es muss ja auch einen Grund geben, dass so ein Gesetz verfasst wird. 
Das würde ich so nicht sagen. Ihnen das Leben so schwer wie möglich machen, das nennt die 
Regierung „den Asylmissbrauch zu bekämpfen“. Das bedeutet, man macht ihnen das Leben 
so schwer wie möglich, um die Einwanderung nach Deutschland möglichst unattraktiv zu 
machen. Deswegen dürfen sie nicht arbeiten, deswegen die Gemeinschaftsunterkünfte, 
deswegen Lebensmittelpakete. Die offizielle Begründung dafür ist unter anderem auch, das 
Schlepperwesen zu bekämpfen; die Flüchtlinge hätten dann kein Geld, Schlepperbanden zu 
bezahlen.  
Und um die Kontrolle zu verbessern. Deswegen auch die Gemeinschaftsunterkünfte, damit 
man die Leute leichter findet, wenn man sie abschieben will. 
 
Das Asylbewerberleistungsgesetz ist ja 1997 und 1998 zweimal überarbeitet worden.  
Im Zuge dessen kam der Artikel 1a dazu. Wer  fällt unter diesen Paragraphen? 
Das sind zwei Personenkreise, bei denen die Leistungen eingeschränkt werden sollen, 
eingeschränkt auf das Unabweisbare; das ist ja schon gegenüber der Sozialhilfe eine zweite 
Kürzung. Es sind zwei Gruppen, zum einen diejenigen, die hier eingereist sind, um von der 
Sozialhilfe zu leben.  
 
Wie soll man so etwas nachweisen? 
Richtig, das ist sehr schwierig. Und die zweite Gruppe sind diejenigen, die durch ihr 
Verhalten ihre Abschiebung verhindern. Die erste Gruppe, wenn also ihr prägendes Motiv bei 
der Einreise die Sozialhilfe war, fällt unter diesen Paragraphen, wenn andere Fluchtgründe 
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dagegen zurücktreten. Dies ist eine Bestimmung, die in Berlin sehr weit angewandt wird. Wir 
schätzen, dass etwa 5000 bis 10 000 Personen die Leistungen in den letzten 10 Jahren 
komplett entzogen wurden; möglicherweise noch mehr. Und noch einmal so viele Personen, 
denen die Leistungen gekürzt wurden, denen der Barbetrag gestrichen wurde, und die nur 
noch Verpflegung und Unterkunft erhalten haben. In anderen Bundesländern sind das immer 
nur Einzelfälle gewesen.  
Eine weitere offizielle Begründung für die Streichung von Leistungen ist die 
Identitätsverschleierung. Wir haben aber immer nur Fälle, wo das Sozialamt behauptet, 
jemand verschleiere seine Identität, wenn er keinen gültigen Reisepass besitzt. Das ist aber 
geradezu typisch für Flüchtlinge, dass sie keinen Reisepass haben. Sie haben aber häufig 
andere Identitätspapiere. Häufig sind die Botschaften auch nicht bereit, ihnen Papiere 
auszustellen. Eine weitere Frage ist, ob man Leistungen auf null kürzen darf oder nur das 
Taschengeld streichen, in der restlichen Republik sagt man: Nur das Taschengeld streichen, in 
Berlin wird gerne auf null gekürzt. Butterbrot und Fahrkarte nennen wir das. Da ist Berlin 
extrem mit seiner Auslegung: obdachlos, aussetzen und aushungern. Und Entzug auch 
medizinischer Versorgung. Wir haben es auch erlebt bei Familien mit kleinen Kindern, oder 
bei schwangeren Frauen, dass hier ganz eklatante Verstöße gegen die Menschenwürde 
stattfinden von Seiten bestimmter Sozialämter. Wer schwangeren Frauen keine 
Krankenscheine mehr gibt, dazu fällt mir nichts mehr ein.  
 
 
Wie müsste man also das Gesetz verändern?  
Man sollte es abschaffen. 
 
Das ist die Idealvorstellung. Denken Sie,  dass es möglich ist,  das Gesetz in nächster Zeit 
abzuschaffen? 
Rot-Grün nimmt sich in dieser Beziehung nichts vor. Rot-Grün hat sich in der 
Koalitionsvereinbarung dieser Legislaturperiode überhaupt nichts vorgenommen was 
Ausländer betrifft, außer dass sie ein Zuwanderungsgesetz wollen.  
 
Ist Deutschland beim Asylbewerberleistungsgesetz besonders restriktiv in der Gesetzgebung 
im europäischen Vergleich? 
Das kann man so nicht sagen. Die Sozialhilfesysteme in anderen EU-Ländern, besonders in 
südlichen Ländern, sind nicht so entwickelt und auch Inländer bekommen keine Sozialhilfe. 
Das betrifft insbesondere Spanien und Portugal. 
Zum anderen gibt es auch insbesondere in südeuropäischen Ländern teilweise Arbeitsverbote. 
Die Realität ist aber, dass alle Asylbewerber und Flüchtlinge arbeiten und niemand das 
kontrolliert. In Deutschland hingegen ist durch die Verteilung der Asylbewerber, die es so in 
keinem anderen europäischen Land gibt, die Verteilung auf die Bundesländer und Landkreise 
und die Kontrolldichte was Baustellen und Gaststätten angeht relativ hoch, so dass die 
Möglichkeit, illegal oder mit Schwarzarbeit zu existieren, nicht so gegeben ist. 
Was auch anders ist, also anders als in Deutschland, ist dass Wohlfahrtsverbände und Kirchen 
sich nicht nur solange engagieren, wie das in Deutschland der Fall ist, das heißt solange sie es 
vom Staat refinanziert bekommen, und sobald der Staat die Flüchtlingsberatung nicht mehr 
unterstützt, lassen alle den Griffel fallen. 
 
Es ist ja immer wieder diskutiert worden, dass es ein europäisches Asylrecht geben soll. 
Kann man sich davon etwas erhoffen? 
Deutschland verhandelt diese Richtlinien immer so, dass sie versuchen, die europäischen 
Richtlinien immer an das deutsche Recht anzupassen. 
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Das heißt z.B. ist jetzt eine Richtlinie in Kraft getreten, zur Aufnahme von Flüchtlingen, die 
die Bereiche Arbeitserlaubnis und Sozialhilfe regelt.  
Diese Richtlinie regelt in etwa den Anspruch auf einen Mindestunterhalt, medizinische 
Versorgung und Unterbringung, also etwa auch auf einem Niveau wie dem des 
Asylbewerberleistungsgesetzes, europaweit. Das ist insofern etwa für Länder wie Spanien 
oder Griechenland ein riesiger Fortschritt, weil damit dann erstmals ein Rechtsanspruch 
geschaffen wird.  
Wobei momentan auch ganz andere Dinge drohen. Zur Zeit droht eine Verfahrensrichtlinie, 
die die Inhaftierung von Asylbewerbern erlaubt. Somit hätte man ja sozusagen die politische 
Verfolgung hier, die Flüchtlinge kommen unter anderem ja deshalb her, weil sie andernfalls in 
ihren Heimatländern inhaftiert würden.  
Die britische Vorstellung ist, in Kenia ein Lager aufzuziehen, um dorthin Asylbewerber aus 
völlig anderen Ländern zu deportieren und dort das Asylverfahren durchzuführen. Wenn sie 
dann anerkannt werden als Flüchtlinge, verbleiben sie in diesem Lager unter Aufsicht des 
UNHCR. Der UNHCR hat sich davon teilweise neue Arbeitsbereiche erhofft und deshalb 
demgegenüber aufgeschlossen gezeigt, möchte aber die Lager an den Rand der europäischen 
Union, also Albanien oder Kroatien verlegt haben. 
In die Richtung läuft momentan die europäische Debatte, angetrieben von England. 
Was die Verlagerung der Asylverfahren angeht, bremst Deutschland noch auf der 
europäischen Ebene. Gleichzeitig möchten  aber die Drittstaatenregelung dahingehend ändern, 
dass Flüchtlinge auch in Drittstaaten abgeschoben werden können, die die Genfer 
Flüchtlingskonvention nicht anerkennen. 
 
Kann man auch sagen, dass das öffentliche Bewusstsein hier viel zu gering ist? 
In der Öffentlichkeit wird wahrgenommen, dass Asylbewerber Leistungen bekommen und 
dieses Gesetz ist ganz klar dafür geeignet (auch durch das Arbeitsverbot) solche Vorurteile zu 
bestätigen.  
 
Was kann die Gesellschaft (Verbände, Einzelpersonen) gegen dieses Gesetz tun? 
Politik in dem Bereich bewegt sich zum einen über Lobbygruppen, das sind die 
Flüchtlingsräte, die Wohlfahrtsverbände, die Kirchen und die Gewerkschaften, die wir da als 
Bündnispartner brauchen, oder direkt, indem man mit den Parteien redet. Auch als Bürger hat 
man viele Protestmöglichkeiten. Man kann z.B. Vergleichseinkäufe machen, teilweise gibt es 
eben diese Sonderläden für Asylbewerber, die dann zu überhöhten Preisen verkaufen, wie so 
ein Campingplatzshop, also reduziertes Warenangebot zu überhöhten Preisen. Das ist in 
Ordnung, wenn man mal abends zum Bahnhofskiosk muss, wenn man aber seinen täglichen 
Bedarf am Bahnhofskiosk decken muss, ist das ein Problem.  
Eine weitere Möglichkeit sind Gutscheinumtausch-Solidargruppen, wobei ich immer wichtig 
finde, dass dies keinen Sozialarbeitsansatz hat, sondern damit immer Öffentlichkeitsarbeit 
verbunden ist. Es gibt auch sehr lobenswerte Aktionen, bei denen jemand versucht, einen 
Monat von dem Chipkartenpaket zu leben. Das finde ich spannende Versuche. Die Erfahrung 
war, dass alle das vorzeitig abgebrochen haben, weil es keiner geschafft hat. Das kann man 
sehr öffentlichkeitswirksam machen. 
  
Wir danken für dieses Gespräch.   Interview: Sarah Büsse, Christina Heldwein 
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2.2.2. Institutionelle Diskr iminierung in Behörden  
 
Obwohl Beamte/SachbearbeiterInnen dazu verpflichtet sind, die rassistischen Strukturen 
mitzutragen, indem sie die Einhaltung von Gesetzen sicherstellen, bleibt ihnen doch oft ein 
individueller Ermessensspielraum. Es gibt viele „Kann“ -Bestimmungen für Einzelfälle, in 
denen sie die gesetzlichen Bestimmungen streng oder lockerer auslegen können. Leider 
erleben wir immer wieder Fälle, bei denen individuelle Ressentiments von 
BeamtInnen/SachbearbeiterInnen dazu führen, dass MigrantInnen in institutionellen 
Einrichtungen wie z.B. den Sozial- und Arbeitsämtern Rechte vorenthalten werden. So wird 
oft auf bestehende Leistungsansprüche nicht aufmerksam gemacht und den MigrantInnen ihre 
Rechte somit vorenthalten.  
 
Doch nicht nur die rechtliche, sondern ebenso oft auch die menschliche Ungleichbehandlung 
von Deutschen und Nichtdeutschen ist eine Facette des institutionellen Rassismus. 
Persönliche Vorurteile, Überlastung im beruflichen Alltag, Verinnerlichung von öffentlich 
propagierten Ressentiments — alles mögliche Gründe dafür, dass AusländerInnen oder jene, 
die aufgrund rassistischer Stereotype in der subjektiven Wahrnehmung für solche gehalten 
werden, immer wieder Opfer von unfreundlichen Umgangsformen, misstrauischen Fragen, 
anmaßendem Verhalten oder gar gewalttätigen Übergriffen von institutioneller Seite werden. 
Kontrollen an U-Bahnhöfen, bei denen nur Leute mit ausländischem Aussehen kontrolliert 
werden, bewusste Verzögerung von Amtsvorgängen, wenn es sich um Nichtdeutsche 
handelt... Beispiele für institutionelle Diskriminierungen gibt es genug. Die Formen, in denen 
sie vorkommen, sind ebenso mannigfaltig wie ihre Gründe und Ursachen. 
 
Am stärksten zeigt sich die institutionelle Diskriminierung in den Ausländerbehörden. Dort 
sind die Strukturen so gestaltet, dass die MigrantInnen sich in eine unterwürfige und 
bittstellerische Position gedrängt sehen. In der Ausländerbehörde in der Nöldnerstraße 
herrschen für die AntragstellerInnen unzumutbare räumliche und organisatorische 
Bedingungen. Es handelt sich dabei um eine „Sonderbehörde“  für besonders benachteiligte 
Flüchtlinge und MigrantInnen; benachteiligt in dem Sinne, dass sie über keinen 
Aufenthaltsstatus verfügen, dass sie ständig von Abschiebung bedroht sind. Dies führt dazu, 
dass sie ständig einer extremen Stresssituation ausgesetzt sind , die psychisch und physisch 
krank macht. Da sie kein Recht auf die notwendige Prozesskostenhilfe haben, können sich die 
Betroffenen nicht oder nur sehr unzureichend gegen willkürliche Entscheidungen der Behörde 
wehren. Das ADB setzt sich zusammen mit anderen NGOs dafür ein, dass in diesen Behörden 
dringend notwendige Reformen durchgeführt werden.   
 
Ebenso zeigen verschärfte Kontrollen durch BVG-MitarbeiterInnen, dass MigrantInnen von 
vornherein unrechtmäßiges Verhalten unterstellt wird. So haben mehrere Betroffene unsere 
Beratungsstelle aufgesucht, die von BVG-KontrolleurInnen diskriminiert wurden. Erst als 
sich auch viele Berlin-BesucherInnen mit Beschwerden über eine unverschämte Behandlung 
durch MitarbeiterInnen der BVG an die Medien wandten und damit öffentlicher Druck auf die 
BVG entstand, wurde sich der Problematik innerhalb der Verkehrsbetriebe angenommen.        
 
Eine weitere,  im Alltag häufig vorkommende und dennoch schwer nachweisbare Form 
institutioneller Diskriminierung findet auf nichtstaatlicher Ebene statt und kommt 
beispielsweise bei der Ausschreibung von Arbeitsplätzen oder Wohnungsangeboten vor. 
Zusätze wie "keine Ausländer" oder "nur für Deutsche" sind dabei zwar in den seltensten 
Fällen zu finden, aber trotzdem gibt es Fälle, bei denen Personen schon am Telefon oder beim 
Vorstellungsgespräch aufgrund ihrer Sprache oder ihres Aussehens keine Chancen zur 
Bewerbung um Wohnung oder Job haben. 
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Hierbei ist allerdings der Übergang zur individuellen Diskriminierung fließend, da es fast 
unmöglich ist genau zu unterscheiden, ob die konkreten Benachteiligungen auf institutionell 
vorgegebenen oder persönlichen (Vorurteile etc.) Ausgrenzungskriterien basieren. 
Voraussetzung für die nichtstaatliche institutionelle Diskriminierung ist allerdings immer das 
Zusammenwirken von struktureller, institutioneller und individueller Ebene von 
Diskriminierung. 
 
 
2.2.3. Institutionelle, nicht-staatliche Diskr iminierung auf dem Wohnungsmarkt 
 
Der Berliner Senat hat Anfang des Jahres 2003 den Beschluss gefasst, AsylbewerberInnen 
und Flüchtlinge auch ohne sicheren Aufenthaltsstatus in von ihnen selbst anzumietenden 
Wohnungen unterzubringen,  Am 5. August des Jahres folgte der Beschluss der Ausführungs-
vorschriften über die Anmietung von Wohnraum durch Leistungsberechtigte nach dem 
Asylbewerberleistungsgesetz. Das heißt, Asylbewerber müssen nicht mehr wie bisher in 
Gemeinschaftsunterkünften leben. Die Motivation des Senats war dabei vorrangig finanzieller 
Natur. Die bis dahin aus Sozialhilfemitteln gezahlten Sätze für ein einziges Zimmer im 
Wohnheim für eine Familie mit drei Kindern sind mit etwa 1650 Euro pro Monat für 
Unterkunft ohne Verpflegung etwa dreimal so teuer wie eine selbst gemietete Wohnung. Der 
Beschluss ist jedoch zu begrüßen, da die Wohnsituation für die Menschen in Wohnungen 
wesentlich angenehmer ist als in Flüchtlingsheimen. „Die Heimunterbringung führt zur 
Isolation der Flüchtlinge von der Gesellschaft. Physische und psychische Krankheiten sind 
vielfach die Folge jahrelang beengten Wohnens in Massenunterkünften. Die Folgen sind 
insbesondere für Kinder katastrophal.“ ;  so der Flüchtlingsrat Berlin in einer Presseerklärung 
vom 12. Februar 2003. 
 
Die beschlossenen Ausführungsbestimmungen sehen vor, dass die Mietkosten von den 
Sozialämtern übernommen werden, und dass die AsylbewerberInnen, die in die Zuständigkeit 
der Zentralen Leistungsstelle für  Asylbewerber (ZLA) fallen, bei der Wohnungssuche 
Richtwerte  für die maximale Netto-Kalt- und Netto-Warmmiete einhalten müssen. 
Voraussetzung sei auch, dass die Wohnungen im  sozialhilferechtlichen Sinne angemessen 
sind. Außerdem werde die zentrale Wohnungsvermittlung im Landesamt für Gesundheit und 
Soziales im Bedarfsfall Unterstützung geben, so die Senatorin für Gesundheit, Soziales und 
Verbraucherschutz, Dr. Heidi Knake-Werner, in einer Erklärung zum Beschluss der 
Ausführungsbestimmungen am 5.8. 2003. 
 
Die Situation stellt sich jedoch für die betroffenen Menschen alles andere als leicht dar. 
Dies hängt maßgeblich zusammen mit der Rolle der Wohnungsbaugesellschaften. Ein 
Großteil des in Berlin zur Verfügung stehenden Wohnraums, insbesondere der Teil, der im 
„sozialhilferechtlichen Sinne angemessen“  ist, wird von großen Wohnungsbaugesellschaften 
vermietet und verwaltet. Ein beträchtlicher Anteil wiederum dieser Gesellschaften ist 
Eigentum des Landes Berlin. Es besitzt unmittelbar in der Wohnungswirtschaft sieben  
Wohnungsfirmen zu 100 % bzw. zu 96,99 % (Stand 31.12. 2001). Leider verhalten sich diese 
Gesellschaften gegenüber wohnungssuchenden AsylbewerberInnen nicht sehr kooperativ.  
 
AsylbewerberInnen erhielten unverhältnismäßig oft Absagen auf ihre Wohnungsanträge. 
Meist wurden ihre Anträge gar nicht erst angenommen, d.h. sie wurden von vornherein nicht 
als WohnungsbewerberInnen akzeptiert. Auf Nachfragen reagierten die Gesellschaften 
verschieden, jedoch äußerten sie sich überwiegend negativ zu der Frage, ob sie MigrantInnen 
ohne langfristigen Aufenthaltsstatus Wohnungen zuteilen könnten. Viele begründeten ihre 
grundsätzliche Ablehnung dabei gar nicht. Andere sprachen davon, dass  man an langfristigen 
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Mietverhältnissen interessiert sei, weswegen AsylbewerberInnen schlechtere Chancen hätten. 
Oder es hänge von der Dauer des bewilligten Aufenthaltes ab. Eine weitere Gesellschaft 
begründete die Ablehnung: man schließe immer nur 5-Jahres-Verträge ab. Nur ein geringer 
Teil der Wohnungsbaugesellschaften deutete ein eventuelles „Ja“  an. 
Dem ADB ist dementsprechend eine ganze Reihe von Fällen bekannt geworden, in denen  
AsylbewerberInnen über längere Zeit erfolglos auf Wohnungssuche waren. Die bei konkreten 
Nachfragen bei Vermietern in einzelnen Fällen angedeutete Vermutung, ob die Ablehnung 
etwas damit zu tun hätte, dass die Bewerber nicht Deutsche sind, wurde in den allermeisten 
Fällen verneint. Es gab jedoch auch Antworten wie die, dass in dem die Wohnungsbewerbung 
betreffenden Gebiet derzeit generell nicht an Ausländer vermietet werde. Als Grund wurde 
angegeben, dass auch Rücksicht auf die Wünsche und Stimmung vieler deutscher Mieter 
genommen werden müsse. 
 
Asylbewerber und Flüchtlinge sind nun also zwar berechtigt, eigenständig Wohnungen 
anzumieten, werden aber in der Realität mit erheblichen Problemen konfrontiert. Die 
Wohnungsbaugesellschaften verhalten sich rein nach Nutzenkalkulation bei der Auswahl ihrer 
Mieter, so dass Menschen mit befristetem Aufenthaltsstatus kaum Chancen haben, eine  
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Wohnung zugesprochen zu bekommen. Darüber hinaus scheinen die Entscheidungskriterien  
der Gesellschaften von rassistischen Ressentiments geprägt zu sein. Die Situation wird leider 
auch von Seiten der Behörden trotz gegenteiliger Bekundung noch verschärft. So ist zum 
Beispiel unklar, welche Stelle genau für die „Unterstützung im Bedarfsfall“  zuständig ist. 
Auch arbeiten die Sozialämter so langsam, dass sie uneffektiv werden. Zum Beispiel werden 
für die Bearbeitung von Kostenübernahmescheinen für Mieten längerfristige Termin-
absprachen gefordert. Wohnungsangebote werden jedoch relativ schnell hinfällig.   
 
Die Möglichkeit des eigenständigen Anmietens von Wohnungen ist also für die Flüchtlinge  
und AsylbewerberInnen mit vielen Schwierigkeiten verbunden. Es muss unbedingt darauf 
hingearbeitet werden, die Situation zu verbessern. Mögliche Forderungen an Wohnungsbau-
gesellschaften und an die Senatsverwaltung könnten wie folgt lauten: Sofortige Bereitstellung 
von genügend Wohnungen, das heißt, es sollten Kontingente speziell für Asylbewerber 
gebildet werden. Allerdings sollten für sie keine ganz leer stehenden Gebäude bereitgestellt 
werden, da  dann die für die Menschen bedrückende Heimsituation wieder hergestellt wäre. 
Generell muss eine grundsätzliche Gleichstellung mit deutschen Mietern hergestellt werden. 
Sinnvoll wäre sicher auch die Einrichtung einer Vermittlungs- und Beschwerdestelle bei den 
Wohnungsbaugesellschaften. 
 
Es ist jedoch immer zu bedenken, dass die gesamte Problematik untrennbar verbunden ist mit 
der allgemeinen deutschen Flüchtlingspolitik bzw. der des Landes Berlin. Nur aufgrund des 
fehlenden grundsätzlichen Bleiberechts für Flüchtlinge und Asylsuchende kommen Menschen 
in derartige Situationen. Sie müssen mit völlig unsicherem Aufenthaltsstatus eine 
Lebensperspektive entwickeln und ein Zuhause finden, ohne die Gewissheit zu haben, dieses 
auch längere Zeit bewohnen zu können. Ihnen soll der Aufbau eines neuen Lebens-
zusammenhangs massiv erschwert werden nach der Strategie, den Aufenthalt für 
Asylbewerber nicht attraktiv zu gestalten. Dieser staatlich gewollten  Diskriminierung ist 
ebenso entgegenzutreten, wie eine Verbesserung der konkreten Situation im Hinblick vor 
allem auf das Verhalten der Wohnungsbaugesellschaften zu fordern ist.  
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Pressemitteilung des Anti-Diskriminierungsbüros Berlin zur Situation  von 
AsylbewerberInnen auf dem Berliner Wohnungsmarkt: 
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2.2.4. Individueller  Rassismus, rassistische Übergr iffe und rassistische Gewalt 
 
Obwohl,  wie schon zuvor betont, Rassismus nicht nur ein individuelles Problem einzelner 
„Rassisten“  ist und im Zusammenhang mit den rassistischen Strukturen einer Gesellschaft 
gesehen werden muss, gibt es natürlich rassistisch motivierte Einzeltaten. Die Ausmaße 
können dabei sehr verschieden sein und reichen von einem abschätzigen Blick bis zu 
Beleidigungen, von aggressivem Auftreten bis zu handgreiflicher Gewalt.  
 
Immer wieder kommen Menschen in unsere Beratungsstelle, die im öffentlichen Raum 
angegriffen werden. Besonders dramatisch werden solche Situationen, wenn diese 
Betroffenen sich an die Polizei wenden und dort entweder nicht ernst genommen oder sogar 
erneut diskriminiert werden. Obwohl intensive Debatten über Polizeigewalt geführt wurden 
und sie immer wieder vor allem von NGO’s thematisiert wird, machen MigrantInnen die 
Erfahrung, dass sie von der Polizei teilweise keinen Schutz erhalten und/oder sogar selbst  als 
TäterInnen behandelt werden. In diesem Bereich sehen wir einen großen Veränderungsbedarf.    
  
Zum individuellen Rassismus sind nicht nur Brandanschläge, Morde und Mordversuche an 
MigrantInnen zu zählen, sondern auch die sprachliche Diskriminierung ist dem Bereich des 
individuellen Rassismus zuzuordnen.  
 
Die sprachliche Diskriminierung kann explizit oder implizit sein. Bei der expliziten 
Diskriminierung werden Menschengruppen zusammengefasst und sprachlich als 
„Fremdgruppe“  bezeichnet. Neben negativen Aussagen über eine Gruppe gibt es auch 
exotisierende Zuschreibungen. So ist die Beschreibung, „Nicht-Weiße“  seien „natürlicher“  
abwertend, weil damit behauptet wird, sie seien noch nicht so weit entwickelt wie „Weiße“. 
Insbesondere Sexualisierungen werden in exotisierende Zuschreibungen eingearbeitet. Im 
Gegensatz zur expliziten wird die implizite Diskriminierung erst unter Einbeziehung eines 
bedeutungsrelevanten Kontextes deutlich. Die dabei stattfindende Abwertung ist erst aus dem 
Kontext abzuleiten. Es wird davon ausgegangen, dass SprecherIn und HörerIn ein bestimmtes 
Maß an sozialem Wissen teilen, welches die Grundlage für die Kommunikation bildet. Geht 
die SprecherIn davon aus, dass die HörerIn ein gewisses Maß an sozialem Wissen mit ihr teilt, 
kann sie trotz eingeschränkter Äußerung davon ausgehen, dass die HörerIn ihr folgen kann. 
Nachdem die explizite  Diskriminierung in der Bundesrepublik Deutschland tabuisiert wurde, 
haben die impliziten Diskriminierungen zugenommen. Dabei können implizite Diskrimi-
nierungen sogar noch effektiver sein, da sie schwieriger zu identifizieren sind und es für die 
Opfer schwieriger wird, sich wirksam dagegen zu wehren. 
 
Alle hier angeführten Typen und Formen von Diskriminierung können mit Blick auf die 
Realität fast nie völlig getrennt voneinander betrachtet werden, sondern es besteht zumeist 
eine Wechselwirkung zwischen den verschiedenen Formen von Diskriminierung, was die 
Arbeit von Anti-Diskriminierungsstellen zusätzlich erschwert, da in der Praxis durchaus 
vorkommen kann, dass alle Diskriminierungsformen zusammen vorkommen. Beispielsweise 
kann die strukturell festgeschriebene Benachteiligung von AusländerInnen von Angehörigen 
der Mehrheit benutzt werden, um ihre eigenen, individuellen Interessen leichter durchsetzen 
zu können, was folglich eine Vermischung von strukturellen und individuellen Diskrimi-
nierungsmustern darstellt. Die häufige Übereinstimmung zwischen gesellschaftlicher und 
institutioneller Diskriminierung hat zur Folge, dass sich diskriminierende Praxen in der 
Gesellschaft so sehr verfestigen, dass sie sich gewissermaßen systemisieren, normalisieren 
und somit teilweise auf gesellschaftlicher Ebene überhaupt nicht mehr als Formen von 
Diskriminierung wahrgenommen werden. Folge dessen sind Situationen, in denen indirekt 
diskriminiert wird, um diskriminierende Effekte zu erzielen. Anders ausgedrückt: es wird in 
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Institutionen diskriminiert, die ihre eigenen diskriminierenden Handlungen aber mittels 
formeller Regeln (Gesetze, Vorschriften) rechtfertigen und sich daher selbst nicht als 
diskriminierenden Akteur wahrnehmen. Dies erschwert die Bekämpfung von alltäglichen 
Diskriminierungen zutiefst. 
 
Auch im öffentlichen Bewusstsein treten obig beschriebene Formen von Diskriminierungen 
meist schnell in den Hintergrund, werden auch in den Medien kaum erwähnt und daher auch 
kaum wahrgenommen. All die ausgrenzenden und oft existenzbedrohenden Formen von 
Diskriminierung, denen Menschen ohne deutschen Pass oder mit nicht-deutschem Aussehen 
alltäglich, sei es im Umgang mit Behörden, Justiz, Arbeitgeber, bei der Wohnungssuche oder 
beim Abschluss eines Versicherungsvertrages, ausgesetzt sind, werden auf gesellschaftlicher 
Ebene von der Mehrheit der Bevölkerung gar nicht wahrgenommen oder sogar als gut und 
richtig angesehen. Im Ergebnis führt dies die Betroffenen zu Frustrationen, sozialen 
Spannungen, Integrationsschwierigkeiten und Ängsten. Die Teilnahme am und die Integration 
in das öffentliche Leben in Deutschland wird ihnen, wie bereits angeführt, erschwert bzw. 
teilweise sogar versagt.  
 
Eine Ausnahme hierbei bilden in den letzten Jahren einzig rassistisch motivierte Gewalttaten, 
welche in den Medien und im öffentlichen Bewusstsein seit kurzer Zeit etwas mehr an 
Beachtung erfahren. Anschläge auf Asylbewerberheime und Synagogen, Angriffe auf 
Andersdenkende, Menschen mit Behinderungen, AusländerInnen oder Obdachlose haben in 
den Medien zu einer Wahrnehmung von rechtsextrem/ rassistisch motivierter Gewalt geführt, 
also der Spitze des Eisberges von rassistisch motivierten Diskriminierungen. Leider werden in 
der Berichterstattung zum großen Teil nur die Gewaltakte an sich verurteilt und als 
Bedrohung angesehen — dass die Ursache rassistisch motivierter Gewaltakte zum großen Teil 
mit einem von strukturellen und institutionellen Diskriminierungsformen geprägten 
gesellschaftlichen Klima zusammenhängt, bleibt in der Berichterstattung wie auch in den 
Handlungsrahmen der politischen Eliten außen vor. Politische wie gesellschaftliche 
Gegenstrategien gegen Rechtsextremismus und Rassismus können nur erfolgreich sein, wenn 
sie in ein verändertes, möglichst diskriminierungsfreies, gesellschaftliches Klima eingebettet 
sind. Da am gesellschaftlichen Klima viel zu wenig geändert wird, wie auch die öffentlichen 
Diskussionen um Anti-Terror-Pakete und Zuwanderungsgesetz zeigen, tut sich hier eine Art 
Teufelskreis auf, der das auf der Agenda vorzufindende Problem "rechtsextreme / rassistisch 
motivierte Gewalttaten" nicht beseitigen wird.  
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33..    DDII EE  KK OONNSSTTRRUUKK TTII OONN  VVOONN  „„ FFRREEMMDDHHEEII TT““   
 
3.1. Antisemitismus 
 

ntisemitismus kann als eine spezifische Form des Rassismus bezeichnet werden, weil 
beiden ausgrenzenden Phänomenen gemeinsam ist, dass Menschen zu einer Gruppe 

zusammengefasst und als die „Anderen”  objektiviert werden. Bis heute werden Bilder von 
Juden reproduziert, in denen sie als „Fremde”  und „Nicht-Dazugehörige”  in den europäischen 
Gesellschaften definiert werden. Dabei wird sich bei dieser Ausgrenzung nicht nur auf das 
Merkmal des jüdischen Glaubens bezogen, sondern seit dem 15. Jahrhundert wurde, wie 
schon angeführt, die jüdische Religiosität an die Frage der Abstammung gebunden. Eine 
spezifische Form des Rassismus ist der Antisemitismus, weil er besondere historische 
Hintergründe aufweist. So gab es schon lange vor dem rassistisch geprägten Antisemitismus 
in den meisten europäischen Gesellschaften einen starken Antijudaismus. Die Geschichte des 
Antijudaismus begann mit den konflikthaften Ablösungsversuchen der frühen Christen vom 
Judentum. Schon im 2. Jahrhundert ist eine antijudaistische Haltung in polemischen und 
exegetischen Schriften und Predigten von Christen zu finden, in denen der jüdische Glaube 
herabgesetzt wurde. Hintergrund dieser Abwertungen ist die Konkurrenz der frühchristlichen 
zu den jüdischen Gemeinden. Das Christentum, selbst aus dem Judentum hervorgegangen, 
entstand aus der Vorstellung die „Überwinder Israels zu sein”  (vgl. Zygmunt Bauman, 1992, 
S. 53).  
 
Die Urchristen betrachteten sich als die Vertreter des „wahren Israel”  und erklärten die alten 
priesterlichen und rechtsetzenden Autoritäten als „überholt”  und damit als 
„verdammenswert” . Um eine Vormachtstellung des Christentums zu erreichen, wurde der 
jüdische Glaube abgewertet; und je mehr die Christen als „neuer Bund”  ihre Dominanz 
festigen konnten, desto stärker lehnten sie das Judentum ab.  
 
Weil Juden den Schriften nach als die „altehrwürdigen Väter des Christentums”  galten und 
andererseits den Kern der christlichen Religion ablehnten, gehörten sie für die Christen weder 
zu den konvertierten Heiden, noch zu den Ketzern. Indem Juden Christus als den Gottessohn 
nicht anerkannten, standen und stehen sie weder innerhalb noch außerhalb der von den 
Christen verteidigten Grenzen ihrer  Religion. „Die Juden waren nicht Ungläubige vor oder 
nach der Konversion, sondern Menschen, die sich der christlichen Wahrheit nicht beugen 
mochten”, schreibt Zygmunt Bauman (in „Dialektik der Moderne“, 1992, S. 51). Die jüdische 
Religion stellte damit eine permanente „Herausforderung”  für den christlichen Glauben dar. 
Die Christen lösten diese „Herausforderung” , indem sie die Unbeugsamkeit der Juden als 
Bosheit auslegten. Auf diese Weise wurden Juden in der christlichen Tradition als „negativer”  
Gegenpart zum Christentum determiniert. Diese Entgegensetzung von Christen und Juden 
wurde in die späteren Rassentheorien eingearbeitet und weiterentwickelt. Die „ jüdische 
Rasse”  wurde als das dichotome Gegenstück zur „arischen Rasse”  und damit als besonders 
gefährlich definiert.  
 
Entgegen anderer Gruppen, die später Opfer des Rassismus der europäischen Gesellschaften 
wurden, lebten Juden allerdings inmitten der europäischen Gesellschaften. Es standen sich mit 
Christen und Juden also nicht zwei territorial etablierte Gruppen gegenüber, sondern das 
Verhältnis zwischen Christen und Juden war in den europäischen Gesellschaften das einer 
Mehrheit und einer Minderheit. Zusammen mit dem religiös geprägten Antijudaismus der 
Christen führte dieses Verhältnis dazu, dass Juden als die „Fremden”  im „ Innern”  der 
europäischen Gesellschaften galten. Anders als bei anderen Einwanderungsgruppen wurde die 
Trennung von Juden und Christen nicht mit der Zeit geringer, sondern durch die lange 

A 
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Ausgrenzung von Juden in bestimmte Gebiete wurde die Isolation verstärkt (vgl. Zygmunt 
Bauman, 2002, S. 48). Mit den Festlegungen des Vierten Lateranum von 1215 wurden 
jüdische Wohnbezirke endgültig zu abgeschlossenen räumlichen Einheiten. Juden mussten 
von da an in Ghettos am Rande der Städte leben. Über diese Ausgrenzung hinaus wurden 
außerdem strikt ritualisierte Umgangsformen entwickelt. Diese verfestigten die 
Grenzziehungen noch und führten letztlich zu einer völligen „Heimatlosigkeit”  der Juden, 
wobei diese „Heimatlosigkeit”  nicht frei gewählt war, sondern von Seiten der 
Mehrheitsgesellschaft erzwungen worden ist. Trotzdem wurde diese Diskriminierung den 
Juden selbst angelastet. Ihnen wurde immer wieder vorgeworfen, sie wären nicht bereit, sich 
zu assimilieren.  
 
Der Mythos des „ewig wandernden Juden”  ist dabei von besonderer Bedeutung, weil mit ihm 
der Vorwurf der gewollten Nichtintegration begründet wurde. Die Legende des „ewig 
wandernden Juden Ahasverus”  wurde und wird bis heute immer wieder reproduziert. Dieser 
Legende nach soll Ahasverus zu einem unsteten Leben ohne Heimat verdammt sein, weil er 
Jesus zur Kreuzigung gehetzt habe. Im 19. Jahrhundert wurde der Mythos zu einem Symbol 
für die so genannte „Verdammnis des jüdischen Volkes”  (George L. Mosse, 1990, S. 149). 
Die Diaspora von Juden zusammen mit der christlichen Entgegensetzung von Judentum und 
Christentum ist auch der Grund dafür, dass Juden meist mit anderen Stereotypen als die 
Kolonialisierten in den amerikanischen und afrikanischen Gesellschaften belegt wurden und 
werden. Die räumlich weit entfernt lebenden Menschen der eroberten Gesellschaften in 
Amerika, Asien, Afrika und Australien wurden und werden zwar auch als die „Anderen” 
definiert, aber um ihre Kolonisation zu rechtfertigen wurden sie zu „unfertigen Europäern” 
erklärt, in dem die räumliche Entfernung in eine zeitliche Entfernung umgedeutet wurde. Die 
Menschen der eroberten Gesellschaften wurden als „unterentwickelte Wilde”  abgewertet, die 
die europäische Entwicklung nachholen müssten. Juden wurden und werden dagegen mit sehr 
widersprüchlichen Stereotypen belegt. Grundlegend galten sie seit dem Antijudaismus jedoch 
als das „Böse”  schlechthin, als der „Antityp”  zu den „guten”  Christen. Juden konnten und 
sollten den antijudaistischen Theorien nach keine „halbfertigen Europäer”  sein. Ihre 
„Andersheit”  war den antijudaistischen und antisemitischen Theorien nach letztlich noch 
radikaler als die der Kolonialisierten.  
 
Viele AutorInnen meinen, dass mit der Transformation des jüdischen Glaubens in ein an die 
Abstammung gebundenes „Jüdischsein”  auch eine erste Verschiebung des christlich 
geprägten Antijudaismus in Rassismus stattgefunden hat, obwohl die Konstruktion einer 
„ jüdischen Rasse”  erst im 19. Jahrhundert entwickelt wurde. In dem das „Blut”  zum 
entscheidenden Abgrenzungskriterium gegenüber Juden wurde, ist der moderne Rassenbegriff 
mit allen seinen negativen Folgen bereits angelegt gewesen. War es vordem theoretisch 
möglich, durch einen Glaubensübertritt den Ausgrenzungen zu entgehen, wurde diese 
Möglichkeit nun gänzlich verhindert. Die religiöse Differenz wurde so zu einer „natürlichen“  
Zuschreibung. Die Übergänge zwischen Antijudaismus und dem rassistischen Antisemitismus 
der Rassenkonstruktionen sind demnach fließend, obwohl sich beim Antisemitismus meist 
direkt auf die Konstruktion einer „ jüdischen Rasse”  bezogen wird. Die rassistisch konstruierte 
„Andersheit”  wird nicht mehr „nur“  religiös begründet, sondern mit körperlichen und 
kulturellen Merkmalen ergänzt, wobei sich bei den früheren antijüdischen Polemiken bedient 
wurde und wird.  
 
hatten Die europäischen Aufklärungsbewegungen in Frankreich, England und später auch in 
Deutschland zur Folge, dass die Gleichstellung der Juden nach langen Auseinandersetzungen 
durchgesetzt wurde. Es handelte sich dabei jedoch nur um eine individuelle Gleichstellung, 
als Gruppe wurden sie weiterhin ausgegrenzt. Kurze Zeit nach der rechtlichen Gleichstellung 
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entstanden die ersten antisemitischen Bewegungen. In ihnen wurde der Antisemitismus zum 
ersten Mal als ein „geeignetes”  Mittel der politischen Argumentation angesehen. Dabei wurde 
der Antisemitismus vom gesamten politischen Spektrum genutzt, von Frühsozialisten und 
Katholiken in Frankreich, sowie von christlich-sozialen und konservativen Strömungen im 
Deutschen Bund. 
 
Mit und nach dem I. Weltkrieg wurde die Situation der Juden in Deutschland noch 
schwieriger. Völkisch-antisemitische Organisationen, wie die Deutschnationale Volkspartei 
und der „Deutschvölkische Schutz- und Trutzbund”   hatten starken Zulauf von Gegnern des 
Versailler Vertrages und der Weimarer Demokratie. Ab 1921 begann die NSDAP mit 
Kampagnen gegen Juden. Aber auch in den linken Bewegungen und Parteien wurde 
antisemitisch argumentiert. In den linken Bewegungen herrschte die Auffassung vor, Juden 
seien Kapitalisten und damit gegen die Vorstellung von Gleichheit und Kommunismus. 
Nachdem Hitler aufgrund einer Koalition mit der konservativen Deutschen Volkspartei am 
30. Januar 1933 dann die Regierungsmacht in Deutschland übernommen hatte, wurde der 
rassistische Antisemitismus Teil der offiziellen deutschen Regierungspolitik. Mit den 
„Nürnberger Gesetzen“  wurde die Unterscheidung in „Deutsche” und „Juden”  aufgrund der 
an das „Blut”  gebundenen „Abstammung”  auf eine gesetzliche Grundlage gestellt. Von nun 
an waren Eheverbindungen und sexuelle Kontakte zwischen Nicht-Juden und Juden verboten. 
Durch die Kennzeichnung mit den Zwangsvornamen „Sara”  und „ Israel” , sowie durch das „J”  
im Reisepass wurden Juden auch in den Personaldokumenten stigmatisiert. 1938 folgte die 
„Reichskristallnacht” , in der 30.000 Juden in Konzentrationslager gebracht wurden.  Bei 
seiner Rede vom 30. Januar 1939 verkündete Hitler die Ziele der Nationalsozialisten dann 
öffentlich und sprach über die geplante „Vernichtung”  von Juden. Dafür fanden die 
Nationalsozialisten HelferInnen in allen Bereichen, bei Finanzämtern, der Polizei, der 
Reichsbahn, den Ministerien, der Wehrmacht und den Parteistellen. Auf der Wannsee-
Konferenz 1942 hatte die nationalsozialistische Führung beschlossen, dass die ca. 11 
Millionen Juden Europas ermordet werden sollten. Bei Ende des II. Weltkrieges wurde klar, 
dass über die Hälfte dieser Juden, schätzungsweise 5.933.900 Menschen, umgebracht worden 
waren. 
        
Seit 1945 gibt es grundlegende Veränderungen bezüglich des Antisemitismus. Zum einen, 
weil in den meisten europäischen Ländern nur noch wenige Juden leben und zum anderen, 
weil die Beziehungen zwischen Juden und Nicht-Juden durch die Frage der Schuld bzw. 
Mitschuld am Holocaust geprägt sind. Der Antisemitismus der Nachkriegszeit ist dadurch 
gekennzeichnet, dass der Völkermord geleugnet wird oder die Schuld an den Verbrechen den 
Juden selbst zugewiesen wird. Dieser sekundäre Antisemitismus ist ein Antisemitismus 
„wegen”  Auschwitz. Bei dieser neuen Form des Antisemitismus wurde jegliche Schuld und 
Mitverantwortung an den Verbrechen gegenüber Juden verleugnet. Hintergrund dieser 
Abwehr waren unter anderem die geforderten Wiedergutmachungsleistungen für Juden.  
 
Mit dem Luxemburger Abkommen von 1952 über Wiedergutmachungsleistungen an Israel 
sollte dementsprechend ein „Schlussstrich”  unter die Vergangenheit gezogen werden. Daran 
anschließend gab es eine längere Zeit des „Beschweigens”  der NS-Vergangenheit. 
Mitverantwortung und Mitschuld wurden weiterhin nicht thematisiert, was dazu führte, dass 
der Antisemitismus öffentlich tabuisiert wurde. In den 80er Jahren rückte der Holocaust ins 
Zentrum der Bewertungen und der Forschungen. In dieser Zeit ging es in den 
Auseinandersetzungen über den Antisemitismus in der Bundesrepublik Deutschland seltener 
um antijüdische Äußerungen, sondern um den Umgang mit der Erinnerung an die Verfolgung 
der Juden in der Zeit des Nationalsozialismus. Allerdings hatte es schon mit dem Juni-Krieg 
Israels 1967 Veränderungen beim Antisemitismus gegeben. Vielen Linken galt Israel nun als 
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Militär- und Besatzungsmacht. Vor allem die kommunistischen Staaten und die radikale 
Linke der „westlichen”  Länder reagierten mit einer Wendung hin zum Antizionismus, bei 
dem auch antisemitische Ressentiments reproduziert wurden. Antizionismus und 
Antisemitismus sind dabei in einem Zusammenhang zu sehen. Beim Antizionismus werden 
erneut Juden als Gruppe zusammengefasst und abgewertet, allerdings sind die Begründungen 
andere. Antizionismus wird im Gegensatz zum Antisemitismus weniger religiös, sondern 
primär politisch begründet. Weil er primär politisch begründet wird, kam es in der BRD und 
der DDR aufgrund der verschiedenen Bündniszugehörigkeiten zu unterschiedlichen 
Einstellungen gegenüber Israel. Die DDR hatte schon 1956 versucht, partnerschaftliche 
Beziehungen mit Ländern des arabischen Raumes aufzubauen. Dabei wurde über den 
Antisemitismus dieser Länder hinweggesehen. Der Zionismus wurde von staatlicher Seite her 
zu einer Form des kapitalistischen Imperialismus erklärt und der in der DDR herrschende 
Antizionismus wurde als „Friedenssicherung”  definiert. Nach dem israelischen Krieg von 
1967 veränderten sich die Verhältnisse grundlegend.  
 
Bis heute wird die Kritik an der israelischen Militärpolitik mit antisemitischen Beleidigungen 
vermischt, wobei undifferenziert antisemitische Vorurteile geäußert werden.   Ein Problem 
besteht darin, dass innerhalb der Kritik an Israels Politik historische Parallelen gezogen 
werden, die als Verschiebungen bezeichnet werden müssen. Hierzu gehört insbesondere die 
Gleichsetzung von israelischer Politik mit nationalsozialistischen Verbrechen. Diese dient zur 
Entlastung von der nationalsozialistischen Vergangenheit in Deutschland. Hinter solchen 
Gleichsetzungen steht die Vorstellung, dass das „deutsch-nationale Identitätsbild”  von der 
Vergangenheit „gereinigt”  werden soll und/oder muss. Dabei werden nicht nur falsche 
historische Bezüge hergestellt, sondern die schweren Gewaltverbrechen der 
Nationalsozialisten werden relativiert und/oder verharmlost. 
 
Insbesondere in Parteien wie DVU, Republikanern und der NPD ist Antisemitismus ein fester 
Bestandteil ihrer ideologischen Programme, auch wenn sie sich primär über ihre rassistischen 
Kampagnen gegen „Ausländer”  definieren. Im Mittelpunkt ihrer Programme stehen dabei vor 
allem verschiedene Theorien über die Leugnung des Massenmordes während der Zeit des 
Nationalsozialismus. Es wird auch versucht, die Vergangenheit zu rechtfertigen, indem die 
Verfolgungen der Nationalsozialisten den Juden selbst angelastet werden. Es sind aber nicht 
nur Vertreter dieser Parteien, die wieder über einen „notwendigen Schlussstrich”  unter die 
Vergangenheit diskutieren. Die Vorstellung, die Deutschen bräuchten nach der 
Wiedervereinigung eine „positive nationale Identität” , mit der das „nationale 
Selbstwertgefühl”  aufgewertet werden kann, ist weit verbreitet und in einem direkten 
Zusammenhang mit der Diskussion über die zu „ reinigende”  Vergangenheit zu sehen. Diese 
Argumentation beinhaltet nicht nur die Naturalisierung von gesellschaftlichen Verhältnissen, 
sondern sie ist außerdem sehr gefährlich, weil mit einer solchen Argumentation Juden erneut 
als „nicht-nationale Elemente” ausgegrenzt und alte Stereotype reproduziert werden. So wird 
Juden unterstellt, sie würden dafür sorgen, dass die Erinnerung wachgehalten wird, damit sie 
daraus moralisches und finanzielles Kapital gewinnen könnten. Die alten Stereotype von den 
„ jüdischen Weltorganisationen”, die obendrein „geldgierig”  sind, werden in diese Diskussion 
eingebunden. Bei diesen Argumentationen kann von einer neuen Form von Antisemitismus 
gesprochen werden. 
 
 Antijudaismus, Rassismus und Antisemitismus sind insgesamt in einem engen Bezug 
zueinander zu sehen. Dabei ist die Geschichte von Antijudaismus und Antisemitismus sowohl 
durch Kontinuitäten, als auch durch Brüche und Diskontinuitäten gekennzeichnet. 
Antijudaismus und Antisemitismus sind also keine konstanten Phänomene in den christlichen 
bzw. europäischen Gesellschaften, noch besteht ein zwingender Kausalitätsverlauf zwischen 
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den Phänomenen. Andererseits ist der ausgeprägte Antisemi-tismus der deutschen 
Nationalsozialisten kein „Ausrutscher”  in der Geschichte, sondern während des 
Nationalsozialismus wurden alte und neue antijudaistische und antisemitische Stereotype und 
Mythen zu einer umfassenden Weltanschauung zusammengefasst, mit der die Verbrechen an 
Juden gerechtfertigt wurden.  
 
 
3.2. Die Konstruktion des Feindbildes „ Islam“  
 
Die Diskriminierung von in Deutschland lebenden MuslimInnen gibt es nicht erst seit dem  
11. September 2001. Es ist jedoch festzustellen, dass es danach zu einer verstärkten 
Stigmatisierung und Ausgrenzung von MuslimInnen gekommen ist, weil sie unter den 
Generalverdacht einer polit-terroristischen Gesinnung gestellt wurden. Innerhalb des so 
genannten „Westens“  wird der Islamismus als eine Bewegung von MuslimInnen definiert, in 
der der Islam nicht mehr nur als eine Religion gilt, sondern politisiert und als Kampfbegriff 
gegen den „Westen“ gewendet wird. In dieser Perspektive wird die so genannte „ islamische 
Welt“  als ein „Kulturkreis“  angenommen, der sich in vielen Punkten grundsätzlich vom 
„Westen“  unterscheiden und eine abgrenzbare Einheit  darstellen würde. Dabei wird völlig 
ignoriert, dass in den westeuropäischen Gesellschaften heute etwa 25 Millionen Muslime 
leben. In Frankreich sind Muslime beispielsweise die zweitgrößte Religionsgemeinschaft, 
noch vor den Protestanten. Grundsätzlich spricht die immer stärkere weltweite Vernetzung 
von gesellschaftlichen Strukturen gegen solche vereinfachenden Denkmodelle.  
 
Zudem wird die Konstruktion eines „ Islam“  weder der Vielfalt von islamischen theologischen 
Schulen, noch den unterschiedlichen Ausprägungen islamischen Denkens und Handelns oder 
den unterschiedlichen Umgehensweisen von Staaten mit Religion gerecht. Trotzdem werden 
Gesellschaften, in der eine islamische Religion vorherrschend ist, zu einem monolithischen 
Block zusammengefasst. Meist wird in dieser „westlichen“  Perspektive zusätzlich davon 
ausgegangen, dass der „ Islam“ sich in den letzten Jahrhunderten nicht weiterentwickelt hätte. 
Damit werden islamische Glaubensvorstellungen aus ihren jeweiligen realhistorischen 
Zusammenhängen gelöst, enthistorisiert und ideologisiert. Säkularität und politisierte Religion 
werden oft einander gegenübergestellt, obwohl beides verschiedene Resultate ein und 
desselben Prozesses sind.  Viele MuslimInnen machen sich seit Jahrzehnten Gedanken 
darüber, wie das Verhältnis zwischen Religion und Staat gestaltet werden soll. „Jeder 
Versuch, die islamische politische Religiosität der Gegenwart aus dem Islam selbst als einer 
‚politischen Religion‘  ableiten zu wollen, ist von vornherein zum Scheitern verurteilt. Der 
politische Islam als modernes Phänomen kann nur im Zusammenhang mit dem modernen 
Milieu der bestehenden islamisch geprägten Gesellschaften verstanden werden. Dabei muß 
die Analyse Wirtschaft, Politik und Kultur im weitesten mit einbeziehen“  (vgl. Aazmi Bishara 
„Religion und Politik im Nahen und Mittleren Osten“  in „Feinbild Islam“  von Jochen Hippler 
und Andra Lueg (Hg.), 1993, S. 133). Diskurse, die zwischen Muslimen darüber geführt 
werden, inwieweit bestimmte religiöse Werte mit neuen Lebensmodellen in Einklang 
gebracht werden können, werden jedoch meist ignoriert.   
 
In dem Konzept vom „Westen“  und dem „ Islam“ wird von einer Unvereinbarkeit kultureller 
Differenzen ausgegangen. Dem „Westen“  werden dabei folgende positive Eigenschaften 
zugeschrieben: säkularisiert, demokratisch, pluralistisch, freiheitlich, zivilisiert und friedlich. 
Im Gegensatz dazu  wird der „ Islam“ negativ als dogmatisch-religiös bestimmt, 
undemokratisch, traditionalistisch, autoritär strukturiert, rückständig und vor allem als 
bedrohlich-expansiv. In diesem dichotomen Denkmodell werden Gemeinsamkeiten ignoriert 
und einseitige Zuweisungen vorgenommen, die als Grundlage für rassistische 
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Diskriminierung benutzt werden. Es ist insbesondere darauf hinzuweisen, dass trotz einer 
historischen Kontinuität der drei großen monotheistischen Religionen Juden und 
MuslimInnen weiterhin als „Fremde“  definiert werden. Dabei ist es kein Zufall, dass die 
angenommene Bedrohung von MuslimInnen oft als ein „Rachefeldzug“  gegen den „Westen“  
beschrieben wird. Diese Bezeichnung deutet auf eine Rückprojektion hin, die auf die 
christlichen Kreuzzüge bezogen ist.    
 
Eine Kritik an dem vereinseitigten Konzept vom „Westen“  und dem „bedrohlichen Islam“ 
bedeutet nicht, Terrorismus und Gewalt nicht als die Verletzung von Menschenrechten 
wahrzunehmen, die sie ist. In dieser Kritik soll dagegen aufgezeigt werden, dass Gewalt kein 
kultur- oder religionsspezifisches Phänomen ist und dass die Gewalt in und von den 
„westlichen“  Gesellschaften ausgehend nicht ignoriert werden kann. Terrorismus, das belegen 
die Studien zu diesem Thema, ist in erster Linie die Folge von sozialen Problemen. Es ist aber 
leider zu beobachten, dass Terrorismus immer wieder als ein „ islamisches“  Phänomen 
beschrieben wird. Die stereotypen Darstellungen von den „bedrohlichen Muslimen“  werden 
insbesondere in den Medien permanent reproduziert. So war im Nachrichtenmagazin „Der 
Spiegel“  folgende Überschrift zu lesen: „Durch Heirat mit einer Deutschen sichern sich 
Islamisten saubere Pässe, Bleiberecht und perfekte Tarnung.“    (46/12.11.01, S. 58) und im 
„Stern“  stand: „Geheimnis Islam – Woran über eine Milliarde Menschen glauben. Ist ihre 
Religion für uns gefährlich?“ (41/4.10.01, Titel) und „Die Wurzeln des Hasses. Mohammeds 
zornige Erben.“  (44/25.10.01, Titel).  
 
Solche und ähnliche Aussagen weisen darauf hin, dass ein Feindbild „ Islam“ konstruiert wird.  
Feindbilder sind konstruktionsbezogene Orientierungen, bei denen Realitätsprüfungen aus 
prinzipiellen Überlegungen gar nicht erst versucht werden. VertreterInnen mit solchen 
Orientierungen haben also nicht die Intention, Feindbilder an ihren Vorstellungen von 
Wirklichkeit zu messen, sondern diese erst zu erschaffen. Feindbilder können in diesem Sinn 
als ein Ensemble negativer Vorstellungen definiert werden, bei der die angeblichen Feinde zu 
generalisierten „Anderen“  erklärt werden. Die Verständigung mit der als feindselig 
angenommenen Gruppe wird aufgekündigt, sie wird nicht mehr als Konfliktpartner 
angesehen, was die Lösung von Problemen letztlich verunmöglicht. Feindbilder werden 
zudem mit dem Gestus absoluter Gültigkeit präsentiert und dienen dazu, vielschichtige 
gesellschaftliche/weltpolitische Geschehnisse auf klare und eindeutige Linien zu verengen. 
Darüber hinaus liefern sie ein „Objekt“ , in diesem Fall eine Gruppe von Menschen, gegenüber 
dem die Gewalt als moralisch einwandfrei dargestellt wird. Besonderes Kennzeichen von 
Feindbildern ist, dass oft mit der Metaphorik katastrophaler Naturereignisse gearbeitet wird. 
Die Menschen werden als bedrohliche Massen beschrieben und auf diese Weise 
entindividualisiert. Sie werden als Partikel in einem angeblichen Naturvorgang dargestellt, der 
sich mit katastrophaler Dynamik vollzieht.   
 
Die Konstruktion eines Feindbildes „ Islam“ wird derzeit nicht nur auf der weltpolitischen 
Ebene für restriktive Maßnahmen gegen als „ islamistisch“  geltende Staaten und für 
Aufrüstungsprogramme in den „westlichen“  Staaten und Bündnissen genutzt, es hat auch 
Auswirkungen auf den Umgang mit MigrantInnen in der Bundesrepublik Deutschland. So 
wurden und werden Menschen, die anhand von äußerlichen Merkmalen in die Kategorie 
„Muslime“  eingeordnet werden, stärker kontrolliert und nach dem 11.September wurden 
StudentInnen an deutschen Universitäten aus arabischen Staaten auf einen terroristischen 
Hintergrund überprüft. Autoren, wie z.B. Bassam Tibi, fordern sogar die Einschränkung der 
Migration von MuslimInnen und begründen dies damit, dass die Bundesrepublik Deutschland 
von „konservativen Moscheevereinen“  längst “erobert“  worden sei (ders. in „Krieg der 
Zivilisationen“ , 1998, S. 201). Nach Tibi wollen die MigrantInnen „nicht nur am Wohlstand 
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teilhaben; sie verlangen darüber hinaus die Anerkennung ihrer vormodernen kulturellen 
Weltanschauungen auch in Europa“  (ders. in „Europa ohne Identität. Die Krise der 
multikulturellen Gesellschaft“ , 1998, S. 153). Solche Behauptungen sind eindeutig 
rassistische Abwertungen. 
 
 
3.3 Eine Podiumsdiskussion zur  Kopftuchdebatte mit dem Titel „ Wie viele verschiedene 

Religionen ver trägt unsere Gesellschaft?“  
 
Ende September entschied der Bundesgerichtshof, es den einzelnen Bundesländern zu 
überlassen, ob Lehrerinnen in der Schule Kopftücher tragen dürfen oder nicht. Dies hat die 
Diskussion zum Thema Kopftuch neu entfacht. Inhalt dieser Diskussion waren vor allem 
folgende Fragen: Ist das Kopftuch ein religiöses Symbol? Wird es für politische Zwecke 
benutzt ? Ist es Ausdruck für eine spezifische Frauenunterdrückung von Muslimen? Ist das 
Kopftuch identitätsstiftend für MuslimInnen und wenn ja, was bedeutet das für die 
bundesdeutsche Mehrheitsgesellschaft ? Zu diesen Fragen veranstaltete das ADB Anfang 
November eine Podiumsdiskussion. Auf dem Podium stellten sich fünf Frauen der 
Diskussion: Frau Monika Christann von der Feministischen Partei DIE FRAUEN, Frau Lydia 
Nofal und Frau Betül Yilmaz von INSSAN, Frau Dr. Nasrin Bassiri von Radio Multikulti und 
Frau Dr. Emel Topcu von Aktion Courage. Moderiert wurde die Veranstaltung von Frau 
Aliyeh Yegane.  
 
In der Diskussion zeigte sich, dass es in der bundesdeutschen Gesellschaft sehr 
widersprüchliche Auffassungen darüber gibt, ob das Kopftuch Symbol für die Unterdrückung 
und Ausgrenzung von Frauen ist. Daran angelehnt wurde diskutiert, ob und wenn ja welche 
Auswirkungen dies auf SchülerInnen hätte. Die kopftuchtragenden Frauen im Podium 
betonten, dass es ihre individuelle Entscheidung wäre, das Kopftuch zu tragen. Sie legten 
Wert auf die Feststellung, dass sie sich deshalb nicht unterdrückt fühlen, und dass das 
Kopftuch Ausdruck ihrer persönlichen, religiösen Beziehung zu Gott wäre. Andere Frauen 
meinten, dass das Kopftuch zwar unter anderem ein Symbol für die Unterdrückung von 
Frauen sei, dass es jedoch der falsche Weg wäre, ein Verbot auszusprechen, weil dieses 
praktisch in bestimmten Bereichen einem Berufsverbot gleichkäme. Muslimische Frauen 
würden auf diese Weise ausgegrenzt werden und dies würde ihre Emanzipation letztlich 
behindern. Wieder andere Diskutierende waren der Auffassung, dass Frauen in allen 
Religionen unterdrückt werden würden und deshalb müsse unbedingt ein Kopftuchverbot 
ausgesprochen werden. Die meisten anwesenden jungen Frauen waren der Meinung, dass der 
Einfluß von LehrerInnen generell nicht so groß wäre, als dass sich SchülerInnen in diesen 
Fragen an ihnen orientieren würden. Sie meinten, dass sie es sogar vorteilhaft gefunden 
hätten, da sie sich als SchülerInnen dann insgesamt mehr und direkter mit der islamischen 
Religionslehre auseinandergesetzt hätten. Die MitarbeiterInnen des ADB sind grundsätzlich 
der Auffassung, dass ein Verbot kontraproduktiv wäre. Darüber hinaus sind sie mehrheitlich 
der Auffassung, dass in einer säkularen Gesellschaft die freie Ausübung der Religionen 
gewährleistet sein muss.       
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44..    DDII EE  BBEERRAATTUUNNGGSSTTÄÄTTII GGKK EEII TT  DDEESS  AANNTTII --DDII SSKK RRII MMII NNII EERRUUNNGGSSBBÜÜRROOSS  
 
 

ie folgenden Darstellungen diverser vom ADB im Jahr 2003 bearbeiteter 
Diskriminierungsfälle mögen auf den ersten Blick teilweise (erschreckend) banal und 

„harmlos“  erscheinen. Verglichen mit den direkten physischen Attacken auf „undeutsch“  
aussehende Menschen, Linke oder „Asoziale“  durch rechte Gewalttäter wirken sie sich 
zugegebenermaßen auch weniger „drastisch“  auf die körperliche Verfassung des Opfers aus. 
Doch die psychischen Folgeeffekte von Diskriminierung für das betroffene Individuum wie 
deren gesellschaftliche Folgeerscheinungen (Stichwort: „mangelnde Integrationsfähigkeit“ ) 
sind nicht zu unterschätzen. Aufgrund dessen sollen die folgenden Falldarstellungen sowohl 
die Bandbreite und Diversität von alltäglicher Diskriminierung in der BRD widerspiegeln, als 
auch ein Bild des Umfangs praktischer Anti-Diskriminierungsarbeit aufzeigen. 
 
 
Spezifische Falldarstellungen: 
 
Diskriminierung durch BVG-BeamtInnen  
 
Mitte August 2003 wandte sich Frau B., eine afroamerikanische Künstlerin, die seit längerer 
Zeit in Berlin lebte, mit folgendem Anliegen an uns: Frau B. nutzte mit einem 
Kurzstreckenfahrschein die Berliner U-Bahn, um von der Haltestelle Möckernbrücke bis zur 
Station Mehringdamm zu gelangen.  Sie nahm ihr Fahrrad mit in die Bahn, wusste aber nicht, 
dass es dafür eines zusätzlichen Fahrscheines bedurfte. Auf dem Bahnsteig Mehringdamm 
wurde sie dann vom Personal der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) kontrolliert. Der 
Kontrolleur fragte sie zuerst nach ihrem Fahrschein, den sie ihm sofort zeigte. Dann wollte er  
von Frau B. wissen, ob ihr das Fahrrad gehöre, was Frau B. bestätigte. Da Frau B. keinen 
zusätzlichen Fahrschein für ihr Fahrrad vorweisen konnte, holte der Kontrolleur unverzüglich 
den Block mit Formularen für die Zahlungsaufforderungen heraus. Frau B., die aus den USA 
stammt, bemühte sich, dem Kontrolleur die Situation in deutscher Sprache zu erklären. Dieser 
beschimpfte jedoch Frau B. maßgeblich mit den Worten „stupid bitch“ , was übersetzt etwa 
soviel wie „dumme Schlampe“  heißt. Vier weitere Kontrolleure kamen hinzu, die über die 
Situation lachten  und ihren Kollegen unterstützten, indem sie „stupid bitch, stupid bitch“  
sangen. Frau B. war zutiefst entsetzt über dieses Verhalten des Personals der BVG. Aus 
diesem Grund wandte sie sich hilfesuchend an PassantInnen, die den Vorgang verfolgt hatten. 
Eine Frau erklärte sich auf die Bitte von Frau B. hin bereit, ihre Zeugin für den Vorfall zu 
sein. Der Kontrolleur händigte Frau B. eine Zahlungsaufforderung aus mit der Bemerkung, 
dass sie 80 Euro zu zahlen habe. Frau B. war sehr geschockt, auf Grund ihrer mangelnden 
Deutschkenntnisse in solchem  Maße beleidigt und beschimpft zu werden.  
Das ADB wandte sich daraufhin im Auftrag von Frau B. mit einem Beschwerdeschreiben an 
die BVG, in dem der Vorfall und insbesondere das respektlose Verhalten des Personals 
geschildert wurden. Das Schreiben beinhaltete die Bitte, ein persönliches Gespräch zwischen 
Frau B., Vertretern der BVG sowie des ADB zu führen. Kurz darauf erhielt das ADB einen 
Antwortbrief, in dem sich die BVG ausdrücklich für das Verhalten der Kontrolleure 
entschuldigte. Es wurde in Aussicht gestellt, dass mit den betreffenden Angestellten 
Gespräche geführt und sie zur Rechenschaft gezogen werden würden. Ebenso wurde Frau B. 
eingeräumt, den Betrag von 80 Euro nicht zahlen zu müssen. Auf unsere Bitte, in einen 
Dialog zu treten, ist die BVG allerdings nicht näher eingegangen. Dieser Fall ist nur einer von 
mehreren bekannt gewordenen Skandalen im Sommer 2003, die im Zusammenhang mit dem 
Verhalten des BVG-Personals gegenüber MigrantInnen bzw. fremdländisch aussehenden 
Menschen stehen. 

D 
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Streichung der Sozialhilfe 
 
Herr K., ein junger Asylbewerber armenischer Herkunft, der allerdings sein gesamtes 
bisheriges Leben in Russland verbracht hatte, lebt seit einiger Zeit in Berlin. 
Sein Asylverfahren läuft derzeit noch.  
Anfang Dezember wandte er sich an das Anti-Diskriminierungsbüro mit einem Problem, 
dessen Hintergrund hochaktuell ist und wahrscheinlich exemplarisch für viele andere 
Menschen aus der russischen Föderation. 
Herr K. wurde als Kind zweier Armenier in Aserbaidschan geboren, wo die Familie jedoch 
massiven Diskriminierungen und Anfeindungen ausgesetzt war. Sie erhielten dort auch keine 
amtlichen Papiere für ihren Sohn. Auf Grund dieser Umstände siedelten seine Eltern mit ihm 
nach Russland über, als er ein Jahr alt war. Doch auch dort war es den Eltern unmöglich, 
Papiere für ihren Sohn ausstellen zu lassen, da sie selbst nie über eine polizeiliche 
Registrierung verfügten.  Demzufolge hat Herr K. noch nie in seinem Leben einen Pass 
besessen.  Genau diese Tatsache  brachte für ihn jetzt hier gravierende Probleme, da das für 
ihn zuständige Sozialamt diesen Umstand zum Anlass nahm, ihm sämtliche Leistungen, auf 
die er normalerweise nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) Anspruch hat, zu 
streichen.  Dies ist nach § 1A des AsylbLG  jedoch nur dann möglich,  wenn ein Asyl-
bewerber nur nach Deutschland gekommen ist, um Sozialleistungen zu beziehen, oder wenn 
„aus von ihnen (den Asylbewerbern) zu vertretenden Gründen aufenthaltsbeendende 
Maßnahmen nicht vollzogen werden können“  , das heißt z.B. wenn sie nicht bei der 
Passbeschaffung kooperieren. Letzteres ist vermutlich der vom Amt vorgegebene Grund, aus 
dem ihm nun sämtliche Sozialleistungen verweigert werden.   
Beide oben angeführte mögliche Begründungen für den Entzug der Leistungen treffen auf 
Herrn K. jedoch eindeutig nicht zu: Er verließ sein Heimatland auf Grund politischer 
Verfolgung und nicht mit der Absicht, hier Sozialhilfe zu empfangen. Ebenfalls unhaltbar ist 
der Vorwurf, dass „aufenthaltsbeendende Maßnahmen“ aus von Herrn K. zu vertretenden 
Gründen nicht durchführbar seien: Zum einen steht ihm erstens keine Abschiebung 
unmittelbar bevor, da sein Asylverfahren noch nicht abgeschlossen ist. Zum anderen ist er gar 
nicht in der Lage, die zur Ausreise erforderlichen Papiere zu beschaffen (da es aus der Region 
des Kaukasus stammenden Russen auf  Grund der politischen Lage in Russland nahezu 
unmöglich ist, überhaupt eine Registrierung, geschweige denn einen Pass zu erlangen). 
Der vollständige Entzug der Leistungen, für den es somit keine gesetzliche Grundlage gab, 
hatte für Herrn K. fatale Folgen: Er ist seitdem obdachlos, hat weder Geld für Verpflegung 
noch für andere dringendste Bedürfnisse, und ist gänzlich auf die Hilfe von Freunden und 
Bekannten angewiesen.  
In Anbetracht dieser Situation stellte das ADB einen Härtefallantrag bei der Berliner 
Senatorin für Soziales, Frau Dr. Knake-Werner, um eine erneute Prüfung des Falles zu 
bewirken. Zum Zeitpunkt  des Druckes dieser Broschüre warten wir noch auf Antwort.  
 
 
Diskriminierung durch die Polizei 
 
Ein derzeit in Berlin lebender USA-Bürger, Herr P., wandte sich an das ADB, weil er ohne 
eigenes Verschulden  innerhalb von 12 Monaten zwei äußerst negative Erfahrungen mit der 
Polizei gemacht hatte.  
Der erste Vorfall, der Herrn P. Anlass zur Beschwerde über die Praktiken der Polizei gab, 
liegt mittlerweile über ein Jahr zurück. Im Dezember 2002 drangen vier Polizeibeamte ohne 
seine Einwilligung in seine Wohnung ein. Herrn P.s Angaben zufolge fragten die Beamten 
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zunächst, ob sie hereinkommen könnten, „um sich einmal umzusehen“.  Dieses Ansinnen 
lehnte Herr P. laut und deutlich ab. Er wies sich den Beamten gegenüber aus und teilte ihnen 
mit, dass er keinen Anlass für eine polizeiliche Durchsuchung seiner Wohnung ohne einen  
entsprechenden Durchsuchungsbefehl sehe. Trotzdem verschafften sich die Beamten, ohne 
Herrn P.s Einwilligung, Zutritt zu seiner Wohnung.  
Aufgrund dieses Vorfalls wandte sich Herr P. zunächst telefonisch an das Polizeipräsidium, 
erhielt von dort jedoch keine befriedigende Antwort. Daraufhin bat er schriftlich, in einem 
Brief an den Polizeipräsidenten, um die Klärung des Sachverhalts. Im Antwortschreiben des 
Polizeipräsidiums wurde das Vorgefallene wie folgt begründet:  Ein Verwandter des Mit-
bewohners von Herrn P. hatte die Polizei verständigt, da sich unter der Telefonnummer seines 
Verwandten eine ihm fremde männliche Person gemeldet hatte, die „eher nicht dem deutschen 
Sprachraum zugehöre“.  Diese Tatsache hätte Anlaß gegeben zu dem „begründeten Verdacht, 
dass es zu einer Straftat bzw. einem Unglücksfall zum Nachteil des Herrn S.  (Mitbewohner 
von Herrn P.) gekommen sein könnte“ , weshalb sich die Beamten dann zur Wohnung von 
Herrn P. und Herrn S. begeben hätten.  
Selbstverständlich schilderten die beteiligten Beamten den Vorfall anders als der Betroffene: 
Sie gaben im Nachhinein an, sie hätten die Wohnung mit Herrn P.s Erlaubnis betreten.  
Daraufhin ließ Herr P. die Sache auf sich beruhen in der Annahme, es handele sich bei diesem 
Vorgehen der Polizei um eine Ausnahme.  
Als er allerdings innerhalb des nächsten Jahres von zwei Beamten in Zivil während einer 
„anlass- und verdachtsunabhängigen Kontrolle“  am Bahnhof Zoo extrem rüpelhaft und 
unfreundlich behandelt wurde, entschloss er sich, seiner Beschwerde über die Polizei doch 
noch einmal nachzugehen, und wandte sich deshalb ans ADB. 
Das ADB richtete daraufhin ein Schreiben an Innensenator Dr. Körting, in dem das 
Geschehen dargestellt, das Verhalten der Polizisten scharf kritisiert sowie  entsprechende 
Konsequenzen gefordert wurden. Ein besonderer Schwerpunkt wurde dabei auf die 
unkritische Reaktion der Polizei  in Bezug auf Herrn P,s erste Beschwerde gelegt. In 
sämtlichen Antwortschreiben vom Polizeipräsidium wurde das Vorgehen der Beamten 
gerechtfertigt und deren Darstellung des Sachverhalts unbedingter Glauben geschenkt, was 
sowohl Herr P. als auch das ADB nicht akzeptieren können. Kopien des an Herrn Körting 
gerichteten Schreibens gingen auch an die Fraktionen des Berliner Abgeordnetenhauses sowie 
an den Berliner Landesbeauftragten für Migration und Integration, Herrn Piening. Die 
Reaktionen darauf sind noch abzuwarten. 
 
Abgesehen von dem hier geschilderten Fall des Herrn P. hat das ADB in den letzten Jahren 
schon in mehreren anderen Fällen  - in entsprechenden Schreiben an den Innensenator oder 
den Polizeipräsidenten - Beschwerde geführt über PolizeibeamtInnen  wegen deren 
unkorrekten  Verhaltens und zur Klärung des Sachverhalts sowie zu einer Stellungnahme 
aufgefordert. Niemals  ist es bisher vorgekommen, dass von den verantwortlichen Stellen 
eingeräumt wurde, dass auch Polizeibeamte Fehler begehen und sich nicht immer 
vorschriftsmäßig verhalten. Im Gegenteil wurden bisher jedes Mal  die Beamten einseitig 
unterstützt, ihre Handlungsweise gerechtfertigt, und/oder der Sachverhalt verharmlost.  
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Unerfüllbare Forderungen eines Amtes  
 
Frau K. ist Angehörige der russischen Minderheit in Aserbaidschan. Ihr Mann wurde in 
Aserbaidschan wegen oppositioneller Tätigkeiten umgebracht, weswegen Frau K. überstürzt 
und ohne jegliche Papiere das Land verlassen musste, weil sie um ihr Leben fürchtete. Um 
ihren Rechtsanspruch auf Sozialhilfe geltend machen zu können, verlangte das zuständige 
Sozialamt von ihr jedoch die Beibringung von Heirats- und Sterbeurkunde, obwohl es 
offensichtlich unmöglich ist, diese zu beschaffen. Nach Intervention des ADB konnte erreicht 
werden, dass Frau K. Glauben geschenkt  und die ihr zustehenden Sozialleistungen weiter 
ausgezahlt wurden.  
 
 
Diskriminierung im Fitnessstudio 
 
Herr K. wandte sich im Oktober 2003 an das Anti-Diskriminierungsbüro und bat um 
Unterstützung. Er hatte eine Filiale einer großen Kette von Fitnessstudios aufgesucht, um sich 
als aktives Mitglied anzumelden. Dort wurde ihm mitgeteilt, dass er zur Zeit wegen 
technischer Störungen nicht aufgenommen werden könne. Ihm wurde allerdings auch kein 
anderer Termin für eine Anmeldung genannt, sondern es wurde ihm vorgeschlagen, sich an 
die zentrale Geschäftsstelle zu wenden. Auf seine schriftliche Anfrage hin wurde ihm in 
einem Schreiben mitgeteilt, dass er aufgrund der großen Nachfrage nicht in die Warteliste 
aufgenommen werden könne. Als ihm daraufhin in der nächsten Filiale ebenfalls mit der 
Begründung, es gäbe technische Probleme, die Mitgliedschaft verwehrt wurde, hatte Herr K. 
das Gefühl, dies hänge mit seinem nicht „ typisch deutschen“   Erscheinungsbild zusammen. 
Weitere Versuche von nicht „ typisch deutsch“  Aussehenden, sich bei dieser Fitnessstudiokette 
anzumelden, waren ebenfalls erfolglos. Zudem ergab die Internetrecherche, dass diese 
Probleme häufiger vorkommen. 
 In einem Brief an die entsprechende Fitness GmbH forderte das ADB daraufhin eine Klärung 
des Sachverhalts. Im Antwortschreiben wurde uns mitgeteilt, dass der Vorwurf der 
Diskriminierung nicht zutreffend sei und es sich tatsächlich nur um technische Probleme 
gehandelt hätte. Es wurde angeboten, uns eine Liste über bestehende Mitgliedsverträge mit 
AusländerInnen zukommen zu lassen.      
 
 
Frauenspezifische Fluchtgründe 
 
Frau D. ist Aserbaidschanerin, lebte jedoch, bevor sie nach Deutschland kam, lange Zeit in 
Armenien. Nachdem ihr armenischer Mann verstorben ist, war sie unterschiedlichen 
Verfolgungen, insbesondere als Frau ausgesetzt. Deshalb beantragte sie in Deutschland Asyl. 
Da sie schwer traumatisiert ist, konnte sie in ihrer asylrechtlichen Anhörung mit den für sie 
völlig fremden BeamtInnen nicht über ihre Erlebnisse sprechen. Ihr Asylbegehren ist 
daraufhin abgelehnt worden. Inzwischen soll Frau D. abgeschoben werden, sobald ihre 
Passangelegenheiten geklärt sind, obwohl sie aufgrund ihrer traumatischen Erfahrungen große 
gesundheitliche Probleme hat. Weil Frau D. besonders ängstlich auf Männer reagiert, 
vermuteten wir schon nach den ersten Besuchen in unserer Beratungsstelle, dass sie Opfer 
von sexuellen Übergriffen geworden ist. Aus diesem Grund vermittelten wir sie an eine 
Psychologin. Inzwischen besucht sie regelmäßig eine Therapie. Seitdem konzentrieren wir 
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unsere Unterstützung darauf, eine Abschiebung zu verhindern, damit sich ihr gesundheitlicher 
Zustand stabilisiert und sie vielleicht auch ihre schrecklichen Erfahrungen verarbeiten kann. 
 
 
Diskriminierung bei der Wohnungssuche 
 
Im August 2003 kam Frau S. in die Beratung des Anti-Diskriminierungsbüros. Sie war zu 
diesem Zeitpunkt hochschwanger und wollte eine Wohnung anmieten. Mit der Vormieterin 
war die Übergabe der Wohnung und einiger Möbel abgesprochen. Die zuständige 
Wohnungsbaugesellschaft lehnte es jedoch ab, mit Frau S. einen Mietvertrag abzuschließen. 
Als Begründung wurde angegeben, die Wohnung sei schon an einen anderen Bewerber 
vergeben. Daraufhin fragte Frau S. noch einmal bei der Vormieterin nach, ob dies tatsächlich 
so wäre. Diese verneinte und meinte, sie verstünde das nicht, denn es hätte sich niemand 
weiter für die Wohnung interessiert. Zusammen mit einer Mitarbeiterin des ADB ging Frau S. 
zur Wohnungsbaugesellschaft, um den Sachverhalt zu klären. Da die zuständige Sach-
bearbeiterin nicht zu sprechen war, wandten sie sich an deren Vorgesetzten. Dieser gab zu, 
dass die Wohnung doch noch frei wäre, die falsche Auskunft also ein Versehen gewesen sei. 
Er meinte, er würde sich  binnen einer Woche melden, um endgültig Bescheid zu geben. 
Einige Tage später teilte er telefonisch mit, dass Frau S. in die gewünschte Wohnung 
einziehen könne.       
   
 
Probleme bei der Ausstellung eines Führerscheins 
 
Herr H. hat in der Bundesrepublik Deutschland Asyl beantragt. Er hatte sich schon  Mitte 
2002 an das Anti-Diskriminierungsbüro gewandt. Zwei Jahre zuvor hatte Herr H. einen 
Antrag auf Umschreibung seines iranischen Führerscheins zum Erhalt eines deutschen 
Führerscheins gestellt. Das Landeseinwohneramt teilte ihm mit, dass er sich sowohl einer 
theoretischen als auch einer praktischen Prüfung bei einer Fahrschule unterziehen müsse. 
Nachdem er diese Auflagen trotz erheblicher Kosten erfüllt hatte, wollte er seinen 
Führerschein abholen. Er erhielt jedoch nur einen „vorläufigen Nachweis der 
Fahrberechtigung“  für sechs Monate. Auf seine Nachfrage wurde dies damit begründet, dass 
Fahrerlaubnisbewerber, die ihre Identität nicht durch einen gültigen Pass nachweisen können, 
keinen Führerschein erhalten würden. In einer Innenministerkonferenz sei außerdem 
festgelegt worden, dass Asylbewerber generell keinen Führerschein erhalten sollten. Diese 
Regelungen sind allerdings erst in Kraft getreten, nachdem Herr H. seinen Antrag bereits 
gestellt hatte. Informiert wurde er über diese neuen Regelungen nicht. 
Herr H. erbrachte mit seiner von einem staatlich geprüften Übersetzer ins Deutsche 
übertragenen iranischen Geburtsurkunde den amtlichen Nachweis über Ort und Tag seiner 
Geburt. Nachdem ihm daraufhin noch immer der Führerschein verwehrt wurde, wandte sich 
das ADB schriftlich an die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung mit der Bitte um Klärung 
des Sachverhalts. Nach zwei Monaten erhielten wir eine Antwort, in der die Senatsverwaltung 
darauf hinwies, dass die Verfahrensweise des Landeseinwohneramtes rechtmäßig sei, sie aber 
in diesem Einzelfall eine Ausnahme machen würde. Herr H. erhielt seinen Führerschein kurze 
Zeit später.     
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5. PPRROOJJEEKK TTEE  DDEESS  AANNTTII DDIISSKK RRII MM II NNII EERRUUNNGGSSBBÜÜRROOSS  BBEERRLL IINN  EE..VV..  
 
5.1 Deutschkurse für  Asylbewerber innen und Flüchtlingsfrauen 
 
Im Jahr 2003 organisierte das Anti-Diskriminierungsbüro (ADB) erneut seinen kostenlosen 
Deutschkurs. Dieses Kursangebot, das ursprünglich auf die Anregung einer Gruppe von 
Asylbewerberinnen zurückgeht, besteht seit Oktober 2001 und ist speziell ausgerichtet auf die 
Bedürfnisse von Asylbewerberinnen und Flüchtlingsfrauen.  
 
Ausgangspunkt für diese Ausrichtung war die Problematik, dass es gerade für diese Personen-
gruppe kaum Möglichkeiten gibt,  reguläre Kurse an einer VHS oder ähnlichen anderen 
Einrichtungen zu belegen.  Aus den ihnen vom Sozialamt gewährten geringen Mitteln zum 
Lebensunterhalt können sie die normalerweise anfallenden Kursgebühren nicht aufbringen,  
und die benötigten Lehrbücher nicht anschaffen. Zum anderen sind  die Modalitäten dieser 
Kurse selten vereinbar mit den bestehenden familiären Verpflichtungen und Belastungen. Vor 
allem die Frauen sind es, die versuchen, mit den äußerst begrenzten finanziellen und 
räumlichen Gegebenheiten einen möglichst funktionierenden Alltag zu gestalten. Durch die 
Tatsache, dass meist Kinder vorhanden sind, entsteht eine Mehrfachbelastung. Die Frauen 
halten die familiären Strukturen aufrecht und müssen neben ihren eigenen traumatischen 
Erfahrungen von Verfolgung und Flucht zusätzlich die ihrer Kinder auffangen. Diese äußerst 
komplexe und schwierige Situation führt oft zu einer Isolation von Frauen, was dazu führt, 
dass sie kaum Zeit und Raum haben, Handlungsspielräume für sich selbst zu entwickeln. 
Um dieser „doppelten Benachteiligung“  als Flüchtling und Frau zu begegnen, haben wir 
gemeinsam mit Frauen aus verschiedenen Flüchtlingswohnheimen im Jahr 2001 das Projekt 
eines kostenlosen Deutschkurses ausschließlich für Frauen entwickelt, der nun seit fast drei 
Jahren angeboten und mit Erfolg durchgeführt wird.  
 
Die Gestaltung des Kurses ist auf die zeitlichen, aber auch die inhaltlichen Bedürfnisse der 
Frauen zugeschnitten. So findet der Unterricht an zwei Tagen in der Woche jeweils am späten 
Vormittag statt. Auch ein großer Teil  der im Unterricht behandelten Themen steht in engem 
Bezug zu ihren Lebenserfahrungen und täglich zu bewältigenden Situationen ( z.B. Familie, 
Einkaufen, Essen und Trinken, Zahlen, Wohnungssuche, Behördengänge, Post und Bank, 
Freizeitbeschäftigung etc.)  
Mindestens zweimal im Jahr wird der Unterricht durch eine kulturelle Aktivität angereichert.  
(Im Jahr 2003 waren dies Besuche des Reichstagsgebäudes und des Museums für Kommuni-
kation. ) 
 
Dieses Konzept wirkt sich auf mehrere Bereiche positiv aus: 
- durch das Erlernen der deutschen Sprache größere Teilhabechancen an der hiesigen 

Gesellschaft 
- aufgrund einer gemeinsamen Sprache eine bessere Kommunikationsgrundlage zwischen 

Menschen verschiedener Herkunft in den Wohnheimen 
-    Aufbrechen der Isolation 
-    Kennenlernen anderer Frauen, die sich in einer ähnlichen Situation befinden 
 
Angestrebt ist einerseits eine Verringerung von Abhängigkeiten, die durch Nichtbeherrschung 
der deutschen Sprache entstehen. Andererseits ist der Kurs insofern ein Beitrag einer Hilfe zur 
Selbsthilfe als er einen Ort für eine Solidarisierung untereinander bietet. Da Ende 2002 
abzusehen war, dass mehrere der damaligen Teilnehmerinnen aufgrund weiterer Integration 
(Erhalt der Arbeitserlaubnis, Inanspruchnahme weiterführender Qualifizierungsmaßnahmen) 
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den Kurs wahrscheinlich nicht fortführen würden, und da gleichzeitig große Nachfrage nach 
einem Grundstufen-Kurs bestand, wurde beschlossen, 2003 wieder einen Kurs auf Anfänger-
Niveau durchzuführen.  
 
Im Jahr 2003 nahmen 16 Frauen regelmäßig am Unterricht teil, einige andere besuchten den 
Kurs mehr oder weniger unregelmäßig. Bis auf wenige Ausnahmen handelt es sich um Mütter 
im Alter von Anfang zwanzig bis Ende vierzig.  Sie kommen unter anderem aus Afghanistan, 
Aserbaidschan, Syrien, China, Kongo, Tschetschenien, Bosnien, Armenien, Weißrußland, 
Irak, Iran. 
Sie hatten zu Beginn des Kurses keine bzw. kaum Deutschkenntnisse. Da außerdem die 
Mehrzahl von ihnen auch weder Englisch noch andere Sprachen mit lateinischem Alphabet 
kannte, nahm folglich die Einführung unseres Schriftsystems - als unbedingte Voraussetzung 
des weiteren Lernens - einen größeren Zeitumfang ein als im letzten Jahr. Für einige Frauen 
mit besonders geringen allgemeinen Schreib- und Lesefähigkeiten erteilte ein Vorstands-
mitglied des Vereins  ehrenamtlich eine zusätzliche Wochenstunde Lese- und Schreib-
übungen. 
Nachdem diese anfänglichen Hürden überwunden waren, machten dank kontinuierlicher 
Arbeit und unserer sehr engagierten Lehrkraft alle Teilnehmerinnen zusehends Fortschritte, 
verfügten schließlich zum Ende des Jahres über Grundkenntnisse der deutschen Sprache in 
Wort und Schrift  und waren in der Lage, auf einfachem sprachlichem Niveau zu kommuni-
zieren.  
Das Hauptziel des Kurses, eine zumindest elementare Verständigung mit der deutsch-
sprachigen Bevölkerung zu ermöglichen, sowie auch den Austausch zwischen den 
verschiedenen ethnischen Gruppierungen untereinander zu fördern, ist somit erreicht worden.   
 
Im August 2004 wird unser Sprachkurs aufgrund des Wegfalls der Förderung vorerst leider zu 
Ende gehen. Wir werden uns aber bemühen, einen Weg zu finden, um ein solches Angebot 
erneut einrichten zu können.  
 
 
5.2 Rechtshilfefonds zur  Unterstützung von Opfern rassistischer Gewalt 
 
KOP- Kampagne für die Opfer rassistischer Polizeigewalt - ein Rechtshilfefonds zur 
Unterstützung von Opfern rassistischer Polizeigewalt  
 
MigrantInnen, Flüchtlinge, Afrodeutsche und andere, die die Staatsgewalt als Nichtdeutsche 
und damit als besonders suspekt definiert, werden häufig Opfer polizeilicher Misshandlungen. 
Dabei werden die eigentlichen Opfer häufig zu TäterInnen gemacht. Gegen sie wird wegen 
Widerstand, Beleidigung und Körperverletzung ermittelt. Vorwürfe, die sich nur schwer 
widerlegen lassen, und die nur deshalb erhoben werden, um den gewalttätigen Einsatz zu 
rechtfertigen und für den Fall einer Anzeige gegen die beteiligten Polizeibeamten gewappnet 
zu sein. Spätestens jedoch wenn die Opfer selbst Anzeige erstatten wollen, besteht die Gefahr 
einer Gegenanzeige durch die beteiligten PolizistInnen. Das kann für Menschen ohne sicheren 
Aufenthaltsstatus bei einer Verurteilung die Abschiebung bedeuten. Da es nur selten 
ZeugInnen für die Misshandlungen gibt, stehen die Aussagen mehrerer Beamter der Aussage 
eines Migranten / einer Migrantin gegenüber. So wird die Glaubwürdigkeit von Polizeiopfern 
per se in Frage gestellt. Entscheiden sie sich dennoch für eine Anzeige gegen die TäterInnen 
in Uniform, müssen sie damit rechnen, dass die Ermittlungen bewusst verschleppt und häufig 
eingestellt werden. 
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Wollen sich die Betroffenen wehren, treffen sie nicht selten auf eine Mauer des Schweigens 
und des Misstrauens. Dementsprechend schwierig gestalten sich Bemühungen, Lobbyarbeit 
zu leisten. „Anlass- und verdachtsunabhängige Kontrollen“  heißt das Instrument, das 
polizeilicher Willkür, Rassismus und Misshandlungen Tor und Tür öffnet. Gerade schwarze 
Menschen werden nur allzu oft ohne jeglichen Anlass, allerdings keineswegs 
verdachtsunabhängig kontrolliert, sondern stehen vielmehr unter Generalverdacht. Den 
Betroffenen fehlt häufig das Geld, um sich auf juristischem Weg gegen den Angriff zu 
wehren. Deshalb hat das ADB im Herbst 2002 gemeinsam mit Netzwerk Selbsthilfe e.V., 
ReachOut  und dem Berliner Ermittlungsausschuss einen Rechtshilfefonds gegründet. 
 
Gezielte finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten existierten für die Opfer rassistischer 
Polizeigewalt vor der Gründung von KOP nicht. Mit dem Geld aus dem Rechtshilfefonds 
werden die Geschädigten konkret darin unterstützt, ihre Anwalts-/ Anwältinnenkosten und 
Prozesskosten aufbringen zu können.  
 
Im vergangenen Jahr wurden mehrere Opfer rassistischer Polizeigewalt vom KOP-
Rechtshilfefonds unterstützt, mit gemischten Ergebnissen. Im Falle von Herrn D., der in Folge 
von brutalen Misshandlungen durch die Polizei ein Schädelhirntrauma, eine offene 
Nasenbeinfraktur und zahlreiche Hämatome davontrug, aber - nachdem er die beteiligten 
Beamten wegen schwerer Körperverletzung im Amt anzeigte - eine Gegenanzeige wegen 
Widerstand gegen Polizeibeamte erhielt, konnte zwar ein Freispruch von den Vorwürfen 
gegen ihn erreicht werden; die beteiligten Beamten wurden jedoch auch freigesprochen.  
 
Der KOP Rechtshilfefonds wird durch Spenden sowie Soli-Veranstaltungen finanziert, 
beispielsweise im Mai 2003 ein Benefizkonzert zu Gunsten von KOP im Kulturzentrum 
„Köpi“ , oder aber das „Kiezbingo“  im „SO36“  – beide Veranstaltungen waren ein voller 
Erfolg. Weitere Veranstaltungen dieser Art sind  für 2004 geplant. 
 
Spenden zur Unterstützung des Projektes erbeten an:  
Netzwerk Selbsthilfe e.V., Bank für Sozialwirtschaft, BLZ: 10020500, Konto-Nr.: 3029804, 
Stichwort: Rechtshilfefonds 
 
 
5.3 Schüler Innenbesuch im ADB 
 

Am 18. und 24. September bekamen wir Besuch von SchülerInnen aus der achten 
Jahrgangsstufe der Fritz- Karsen-Schule in Berlin-Neukölln. Dieser Besuch fand statt im 
Rahmen eines Projektes, das von „Publicaction, Initiative zur Förderung zivilgesellschaft-
lichen Engagements von Jugendlichen“  organisiert wurde. Das Ziel des Projektes bestand 
darin, die SchülerInnen für mehr zivilgesellschaftliches und politisches Engagement zu 
begeistern und sie mit antirassistischen Netzwerken sowie Initiativen Berlins in Kontakt zu 
bringen. Ihnen sollte ein Einblick in die Aufgabenbereiche der Initiativen und Vereine im 
Kampf gegen Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit ermöglicht werden. 
 
In den drei Tagen, die für dieses Projekt geplant waren, fiel der reguläre Schulunterricht für 
die SchülerInnen aus. Sie wurden in dieser Zeit von den Publicaction - MitarbeiterInnen  
betreut, die die ersten zwei Tage dafür nutzten, die TeilnehmerInnen auf ihren Besuch der 
verschiedenen Vereine und Organisationen vorzubereiten. Weiterhin wurde in den zwei 
Tagen schon viel über die Themen Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und 
Diskriminierung diskutiert. Ebenfalls wurden gemeinsam Ansätze erarbeitet, wie es möglich 
ist, mittels zivilgesellschaftlichen Engagements gegen die Verbreitung dieser Ideologien 
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vorzugehen. Neben dem ADB erklärten sich viele andere Initiativen, Vereine und 
Organisationen in Berlin und Brandenburg für eine Zusammenarbeit mit den SchülerInnen 
bereit. Dementsprechend konnten sie, aufgeteilt in Kleingruppen, den dritten Tag letztendlich 
in den jeweiligen Einrichtungen verbringen. Schon im Vorfeld hatten sie die Aufgabe 
bekommen, in ihren Kleingruppen einen Fragenkatalog für die MitarbeiterInnen der 
jeweiligen Institution auszuarbeiten. Neben Fragen zur Organisation, den Aufgabenbereichen 
und der Art und Weise, wie das ADB arbeitet, wurden auch Fragen zu unserer persönlichen 
Einstellung bezüglich bestimmter gesellschaftlicher Themen gestellt. Die SchülerInnen sollten 
später in der Lage sein, die von ihnen besuchte Institution den anderen MitschülerInnen  ihrer 
Klasse vorzustellen und ihre Erfahrungen und neuen Erkenntnisse zu präsentieren.  
Im Vorfeld hatten wir geplant, mit ihnen eine inhaltliche Diskussion über die Themen 
Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Diskriminierung zu führen. Besonders wichtig 
war für uns die Auseinandersetzung mit Situationen der alltäglichen Diskriminierung, die 
jeder von uns täglich beobachten kann oder sogar selbst an sich erfahren hat. Es entstand 
schon bald ein sehr interessanter  Austausch, in dem die SchülerInnen von ihren persönlichen 
Erlebnissen berichteten. Ihre Erfahrungsberichte handelten überwiegend von Situationen, in 
denen sie sich selber diskriminiert fühlten oder die Diskriminierung anderer miterlebten. Wir 
stellten fest, dass nicht nur die ausländisch aussehenden Jugendlichen einiges zu erzählen 
hatten, sondern die SchülerInnen sich allgemein oft ungerecht behandelt fühlen, sei es auf 
Grund ihrer Größe, ihres Aussehens, ihrer Vorlieben, ihres Geschlechts oder einfach aus der 
Tatsache heraus, ein Jugendlicher zu sein. 
 
Auch wenn die Empörung über diese ungerechte Behandlung groß war, erzählten die 
SchülerInnen von AußenseiterInnen in ihren Klassen so, als ob es das Natürlichste auf der 
Welt sei, dass es nun einmal bestimmte Leute gibt, die anscheinend keiner mag. Als wir 
nachfragten, warum gerade diese SchülerInnen zu AußenseiterInnen wurden, reagierten sie 
mit einem Schulterzucken und erwiderten: „Der ist einfach doof“ , oder „Der stinkt einfach“ .  
Wir hoffen, dass wir durch unser Gespräch den TeilnehmerInnen bewusst machen konnten, 
wie schnell jede/r von uns dazu neigt, voreilig und unüberlegt über andere Menschen zu 
urteilen, und wie wichtig es ist, bei sich persönlich mit dem Abbau von Vorurteilen zu 
beginnen. 
 
 
5.4 Interkultureller  Austausch 
 
Auf Initiative des Dachverbandes VIA (Verband für interkulturelle Arbeit) nahm das ADB im 
Jahr 2003 wiederholt an interkulturellen Jugendbegegnungen teil. Im April 2003 fand in 
Chenini/Gabes, einer Oase in Südtunesien, eine Begegnung mit französischen und 
tunesischen Jugendlichen statt, die sich wie in den vorangegangenen Austauschprogrammen 
mit Fragen der Euro-Mediterranen-Bürgerschaft, der nachhaltigen Entwicklung, der mit der 
Privatisierung einhergehenden Wasserproblematik und der kulturellen und politischen 
Gegebenheiten beschäftigte. Eine Woche lang besuchten die Jugendlichen gemeinsam lokale 
Umweltinitiativen, Vereine und Jugendzentren, sowie Museen, historische Bauten und 
kulturspezifische Orte. Nebenbei lernten die Mitglieder der Begegnung einander in 
Workshops (z.B. Theater, Tanz, Kalligraphie oder Zeitschrift) und politischen Diskussionen 
kennen, wobei Themen wie Globalisierung, Diskriminierung, Rassismus, Religion und 
politisches System Tunesiens im Mittelpunkt standen.   
 
Der Austausch in Tunesien basierte weiterhin auf dem Netzwerk, welches jedes Jahr im 
August die interkulturelle Begegnung in Apt (Südfrankreich) unter dem Projektmotto  
„Citoyenneté dans l´espace euro-méditerranéen“  (Euro-Mediterrane-Bürgerschaft) organisiert. 
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An dem zehntägigen Treffen nahmen 2003 noch neun andere Nichtregierungsorganisationen 
aus den Ländern Frankreich, Italien, Spanien, Algerien, Marokko, Tunesien und Libanon teil.  
Ziel dieses seit 1999 existierenden Netzwerkes ist es, ein Bewusstsein  in Europa und im 
Mittelmeer für ökonomische Ungleichheit, ökologische Probleme und politische Prozesse zu 
kreieren, um ein zivilgesellschaftliches Engagement anzukurbeln, mit welchem ein 
interkultureller  Dialog und Austausch realisiert und gefördert werden kann, der auf anderen 
Ebenen als der staatlichen und der profitorientierten verankert werden soll. Unterstützt wird 
die immer im August stattfindende große Begegnung durch regelmäßige Austausch-
programme mit 2-4 teilnehmenden Ländern. In diesem Kontext fand der oben beschriebene 
Austausch in Tunesien statt.  
 
Um mehrere Ziele gleichzeitig zu verfolgen sind die einzelnen Gruppen aus verschiedenen 
Altersklassen zusammengesetzt. Vorwiegend Jugendliche im Alter von 15-25 Jahren 
profitieren sowohl bei der großen Begegnung, wie auch bei den Austauschprogrammen von 
einem differenzierten und abwechslungsreichen Programm, welches bei Vorbereitungstreffen 
der verschiedenen Partner entwickelt wird.  Großer Wert wird auf den politischen Austausch 
gelegt, indem Experten aus verschiedenen Ländern Vorträge und thematische Workshops 
anbieten, welche   mit den zentralen Problemen der Region  und den Zielsetzungen der 
Organisationen abgestimmt werden.  
 
Im Jahr 2003 dominierten die aktuellen Themen Populismus, Politische Bildung, 
Globalisierung, Wasser und nachhaltige Entwicklung die formelle und informelle Diskussion. 
Ergänzend wurden auch Workshops zu Themen wie zum Beispiel Demokratie, internationales 
Recht, interkulturelle Pädagogik, Rassismus und Diskriminierung angeboten. Auf Grund der 
Tatsache, dass Kultur ein zentrales Austauschmoment  bei der Begegnung ist, wurden neben 
den politischen Themen auch ausreichend kulturelle Angebote gemacht, indem der Besuch 
der verschiedensten kreativen Workshops, wie zum Beispiel Perkussion, Theater, Hip Hop, 
Henna-Zeichnen etc..., welche durch die Teilnehmer geleitet wurden, möglich war. 
Abgerundet wurde das Programm durch Ausflüge verschiedenster Art. Neben den Besuchen 
von Flüchtlingsorganisationen, anderen antirassistischen oder umweltschützenden 
Organisationen und Initiativen, sowie kulturellen Einrichtungen wurden Naturschauplätze, 
Stadtbesichtigungen (z.B. Marseille und Avignon) und Strandbesuche in das Programm 
eingebaut.   
 
Während der Begegnung und der Austauschprogramme findet eine intensive Kommunikation 
zwischen den Teilnehmern aus den verschiedenen Ländern und  zwischen mehreren 
Generationen statt, so dass hier ein sinnvolles Projekt zum Abbau von Stereotypen und 
Vorurteilen, sowie zur Vernetzung von Organisationen,  entwickelt worden ist, in dem auch 
gleichzeitig auf global-politische, sowie innergesellschaftliche und strukturelle 
Ungerechtigkeiten und Missstände aufmerksam gemacht wird. Aus diesem Grund 
überschneiden sich die Interessen der Begegnung und der Austauschprogramme ausdrücklich 
mit den Zielen und Ansprüchen des ADB´s, so dass versucht wird, die Vernetzung und den 
Kontakt mit den Organisationen, welche die gleichen Ziele verfolgen, zu intensivieren. Für 
2004 sind Austauschprogramme mit der algerischen, tunesischen und der italienischen 
Partnerorganisation, sowie die Teilnahme an der 6. großen Begegnung in Südfrankreich im 
August 2004 geplant. 
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77..  AANNHHAANNGG  
 
 
Tabellarische Übersicht der vom ADB im Jahre 2003 bearbeiteten Diskriminierungsfälle. 
 

Akte vom 
Ort der  
Diskr iminierung 

Art der  Diskr iminierung 
/ Vorfall / Anliegen 

Erste unternommene 
Schr itte und 
Hilfeleistungen 

Konsul- 
tationen  
des 
ADB 

02.01.2003 Asyl Asylsuche Übersetzung eines Briefes  1 
03.01.2003 Privater Bereich Privater Bereich Vermittlung 2 

07.01.2003 
Wohnungsmarkt + 
Landeseinwohneramt  

Wohnungssuche + 
Familienzusammenführung 

Briefe an entsprechende 
Stellen 3 

07.01.2003 Sozialamt Fahrgelderstattung+ 
einmalige Beihilfe Brief an Sachbearbeiterin 6 

09.01.2003 Wohnungsmarkt Wohnungssuche Brief an degewo 3 
09.01.2003 Arbeitsamt Antrag auf Umschulung Brief an das Arbeitsamt 7 
09.01.2003 Sportverein  Beratung 2 
14.01.2003 Parkplatz Angriff eines Taxifahrers Anzeige 2 
16.01.2003 Asyl anstehende Abschiebung Beratung 2 

23.01.2003 
S-Bahn und 
Handyfirma Ratenzahlung Anträge auf Ratenzahlung 1 

23.01.2003 Sozialamt Antrag auf Mietübernahme Brief an das Sozialamt 3 

23.01.2003 Hausverwaltung 
Rechtsstreit mit 
Hausmeister 

Anruf bei Hausverwaltung 1 

29.01.2003 Sozialamt 
Antrag auf Leistungen 
nach AsylbLG 

Brief an das Sozialamt 5 

30.01.2003 Bezirksamt Schulwechsel Telefonat mit BA 1 
30.01.2003 Sozialamt Leistungseinstellungen Widerspruchsschreiben                                                                                                                                 2 
10.02.2003 Sozialamt Leistungskürzungen Brief ans Sozialamt 7 
13.02.2003 Landeseinwohneramt Einbürgerung Beratung 1 
18.02.2003 Dienstleistung Teilnahme an Deutschkurs Vermittlung 1 
20.02.2003  Rechtsberatung Vermittl. zum Anwalt 1 
25.02.2003 Landeseinwohneramt Einbürgerung Rat zum Nachfolgeantrag 2 
25.02.2003 Flughafen Tegel Beleidigung Anzeige 1 
06.03.2003 Asylbehörde Aufenthalt Vermittl. zum Anwalt 2 

06.03.2003 Asylbehörde Aufenthalt 
zu gegebener Zeit Anwalt 
aufsuchen 

1 

10.03.2003 Landeseinwohneramt Asyl-Folgeantrag Vermittl. zum Anwalt 2 
12.03.2003 Asylbehörde Aufenthalt Vermittl. zum Anwalt  

12.03.2003 Handyfirma Telefonrechnung 
Verbindung mit Handy- 
Firma aufgenommen 2 

20.03.2003 Polizei schlechte Behandlung Vermittl. zum Anwalt 1 

03.04.2003 Sozialamt 
Antrag auf Leistungen 
nach AsylbLG 

Hilfe beim Aufsetzen eines 
Briefes 

1 

03.04.2003 Anwalt Anwaltswechsel Anwaltsvermittlung 1 

08.04.2003 Sozialamt Antrag auf Kleidergeld 
Hilfe beim Aufsetzen eines 
Briefes 7 

08.04.2003 
Arbeitsamt + 
Wohnungsmarkt Wohnungssuche 

Brief an Wohnungsbau 
Gesellschaft 5 

22.04.2003 Landeseinwohneramt Einbürgerung Brief an Senatsverwaltung 
für Inneres 2 

29.04.2003 Wohnungsmarkt Wohnungssuche Schreiben an 
Wohnungsbaugesellschaften 7 
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Akte vom 
Ort der  
 Diskr iminierung 

Art der  Diskr iminierung 
/ Vorfall / Anliegen 

Erste unternommene 
Schr itte und 
Hilfeleistungen 

Konsul- 
tationen  
des 
ADB 

29.04.2003 Ausländerbehörde Aufenthaltsstatus Beratung 1 
29.04.2003 Sozialamt Leistungskürzungen Widerspruch formuliert 3 

30.04.2003 Ausbildung 
bekommt keinen staatl. 
Ausbildungsplatz 

Hilfe bei der Suche nach 
Ausbildungsplatz 2 

06.05.2003 Jugendamt Sorgerecht Vermittl. an Anwalt 1 
12.05.2003 Nachbarschaft körperlicher Angriff Beratung 1 

13.05.2003 Wohnungsmarkt Wohnungssuche Briefe an 
Wohnungsbaugesellschaften 

5 

13.05.2003 
Bezirksamt (Asylbe-
werberleistungstelle) 

Leistungen nach §2 des  
AsylbLG 

Beratung, Hilfe beim 
Antrag auf Leistungen 2 

13.05.2003 
Stadtverwaltung 
Brandenburg 

Fahrkostenerstattung und 
Genehmigung zum Ver- 
lassen des Landkreises 

Brief an Stadtverwaltung 2 

13.05.2003 Wohnungsmarkt Wohnungssuche Schreiben an 
Wohnungsbaugesellschaften 3 

15.05.2003 Arbeitsplatz Kündigung 
Aufsetzen eines 
Kündigungsschreibens 2 

20.05.2003 Diverse Behörden Aufenthalt + Sorgerecht Beratung 3 
22.05.2003 Asylbehörde Asyl Beratung 1 

27.05.2003 Universität Diskriminierung bei 
Prüfung 

Briefe an Uni und 
Ministerium für Forschung 1 

27.05.2003 Wohnungsmarkt Wohnungssuche 
Briefe an 
Wohnungsbaugesellschaften 2 

02.06.2003 Sozialamt Kostenübernahme für OP Beratung, abwarten 1 
02.06.2003 Polizei körperliche Gewalt Beratung 2 

11.06.2003 Arbeitsmarkt Arbeitssuche 
Vermittlung zu 
Personalservice 1 

11.06.2003 Sozialamt größere Wohnung Brief ans Sozialamt 1 

12.06.2003 Sozialamt 
Streichung sämtlicher -
Leistungen  Brief an Sozialsenatorin 4 

17.06.2003 Aufenthaltsstatus Illegalität Beratung 1 

19.06.2003 Standesamt 
Verweigerung einer 
Geburtsurkunde Beratung 2 

19.06.2003 Asylbehörde Aufenthalt Schreiben an Anwalt 2 

24.06.2003 Wohnungsmarkt Wohnungssuche 
Briefe an 
Wohnungsbaugesellschaften 2 

26.06.2003 
Sozialamt + 
Wohnungsmarkt Wohnungssuche  Beratung 3 

26.06.2003 Ausbildung 
keine 
Bildungsmöglichkeiten 

Nachfrage bei 
Bildungseinrichtungen 1 

26.06.2003 Wohnungsmarkt Wohnungssuche Beratung 1 

01.07.2003 Fahrschule Führerscheinprüfung 
Vermittlung anderer 
Fahrschule 

1 

01.07.2003 Standesamt darf nicht Heiraten 
Beratung, Vermittlung an 
Rechtsanwalt 

2 

01.07.2003 Schulamt Schulwechsel Beratung 1 

03.07.2003 Wohnungsmarkt Wohnungssuche Schreiben an 
Wohnungsbaugesellschaften 2 

07.07.2003 Ausländerbehörde Abschiebung Vermittl. an Anwalt 1 
07.07.2003 Asyl Aufenthalt Beratung 1 
08.07.2003 Arbeitsamt Arbeitsuche Beratung 1 
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10.07.2003 Polizei Terror durch Polizei Beratung 3 
10.07.2003 Ausländerbehörde Abschiebung Beratung 1 
15.07.2003 Polizei körperliche Gewalt Anzeige 2 
17.07.2003 Ausländerbehörde Aufenthalt Beratung 1 

18.07.2003 Sozialamt, 
Wohnungsmarkt 

Leistungen nach §2 des 
AsylbLG, Wohnungssuche 

Schreiben ans Sozialamt 3 

24.07.2003 Wohnungsmarkt Wohnungssuche Beratung 4 

28.07.2003 Sozialamt 
Antrag auf Sozialhilfe, 
Antrag auf Wohngeld Antrag ausgefüllt 3 

30.07.2003 Standesamt Probleme mit Heirat Anruf beim Standesamt 1 
05.08.2003 Wohnungsmarkt Wohnungssuche Beratung, Begleitung 10 
05.08.2003 Bewag Stromrechnung Schreiben an Bewag 2 
07.08.2003 Sozialamt Antrag auf Umzug Brief ans Sozialamt 2 

12.08.2003 Wohnungsmarkt Wohnungssuche 
Briefe an 
Wohnungsbaugesellschaften 

3 

12.08.2003 Sozialamt Leistungskürzungen 
Beratung, Telefonat mit 
Sozialamt 

1 

14.08.2003 BVG Beleidigung Schreiben an BVG 2 
20.08.2003 Sozialamt Schulausbildung Beratung 3 
26.08.2003 Ausländerbehörde Aufenthalt Vermittl. zum Anwalt 1 
27.08.2003 Ausländerbehörde Aufenthalt Besuch beim Anwalt 3 
27.08.2003 Ausländerbehörde Aufenthalt Beratung 1 
04.09.2003 Wohnungsmarkt Wohnungssuche Beratung 1 
11.09.2003 Sozialamt Leistungen nach AsylbLG Brief an das Sozialamt 6 

12.09.2003 Ausländerbehörde 
Unbefristete 
Aufenthaltsgenehmigung 

Beratung  

16.09.2003 Ausländerbehörde Drohende Abschiebung Weitervermittlung an KuB 1 

16.09.2003 Wohnungsmarkt Wohnungssuche Pers. Gespräch mit 
Wohnungsbaugesellschaft 3 

16.09.2003 Sozialamt Leistungen nach AsylbLG Brief an das Sozialamt 2 
18.09.2003 Polizei Beleidigung Vermittlung an ReachOut 1 

02.10.2003 Standesamt Geburtsurkunde der 
Tochter 

Schreiben an das 
Standesamt 4 

07.10.2003 BVG zu hohe Rechnung Brief an die BVG 2 
09.10.2003 Asylbehörde Asylantrag Beratung 1 

16.10.2003 BVG 
Erhöhtes  
Beförderungsentgelt 

Brief an BVG, Begleitung 
zur BVG 1 

07.11.2003 Sozialamt 

Antrag auf einmalige 
Leistungen und Antrag auf  
Barauszahlung der 
Leistungen 

Briefe an das Sozialamt 4 

17.11.2003 Ausländerbehörde Drohende Abschiebung Beratung 1 

18.11.2003 Wohnungsmarkt Wohnungssuche 
Schreiben an 
Wohnungsbaugesellschaften 

6 
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ES WERDEN IN DEUTSCHLAND VIELE MENSCHEN DISKRIMINIERT. 
DAS ADB BERLIN WILL IHNEN DIREKT HELFEN, IHRE RECHTE 

DURCHZUSETZEN. 
 
WIR BIETEN HILFE UND UNTERSTÜTZUNG IN DISKRIMINIERUNGSFÄLLEN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANTI -DISKRIMINIERUNGSBÜRO (ADB) BERLIN E.V.  
 
HAUS DER DEMOKRATIE UND MENSCHENRECHTE 
GREIFSWALDER STR. 4  
10405 BERLIN 
 
TEL ./ FAX: 030/ 204 25 11 
E-MAIL:  ADB_BERLIN@GMX.DE 
HOMEPAGE: WWW.ADB-BERLIN.ORG 


